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nicht behindert werden dürfen. im arbeitsrechtsrechtsregelungsgesetz der eKd steht, 
dass die mitglieder der arbeitsrechtlichen Kommission unabhängig sind. die realität  
ist anders. das betriebsverfassungsgesetz droht hierfür geld- und Freiheitsstrafen 
an. die Kirche gewährleistet in solchen situationen keinen wirksamen rechtsschutz.  
Wir veröffentlichen diesen vorgang, weil so etwas nie wieder geschehen darf. 
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Vom Ende der  
Berliner Variante des 
›Dritten Weges‹

Die evangelische Kirche  
Berlin-Brandenburg- 
schlesische Oberlausitz  
(EK BO) hatte mit dem frü-
heren § 6 Abs. 4 des Arbeits-
rechtsregelungsgesetzes  
die Möglichkeit geschaffen, 
für überregional tätige  
Einrichtungen eigene Ar-
beitsrechtliche Kommis- 
sionen zu schaffen. Davon 
machten die Johanniter 
Gebrauch und davon will 
das Christliche Jugenddorf-
werk Deutschland Gebrauch 
machen. Der Autor geht  
der Frage nach, inwieweit 
solche unternehmensbe- 
zogenen Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen kirchen-
rechtlich zulässig sind.

Sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche 
nehmen unter Bezugnahme auf Art. 140 GG i. V. m.  
Art 137 III WRV für sich das Recht in Anspruch, als innere 
Angelegenheit, die sie selbst zu ordnen und zu verwal-
ten haben, auch Regeln aufzustellen, auf welche Weise 
für ihre Beschäftigten die Arbeitsbedingungen fest-
gelegt werden, also vorrangig die Höhe der Löhne und 
Gehälter. Sie haben hierzu den sogenannten ›Dritten 
Weg‹ geschaffen. Das heißt, dass die Löhne und Gehäl-
ter weder einseitig durch den Arbeitgeber festgesetzt 
bzw. durch Verhandlungen zwischen dem Arbeitgeber 
und dem einzelnen Arbeitnehmer verhandelt werden 
(Erster Weg) noch mit Gewerkschaften in Tarifverträ-
gen vereinbart werden. Stattdessen werden Arbeits-
rechtliche Kommissionen gebildet, in denen eine  
gleiche Anzahl von Vertretern der Arbeitgeber und  
der Arbeitnehmer sitzen. Diese legen die Arbeits- 
bedingungen durch Mehrheitsbeschluss fest. Dieser 
von beiden Kirchen wie ein Ewigkeitsdogma ver- 
teidigte Weg hat nur eine kurze Geschichte. Die evan-
gelische Kirche hat erst 1976 mit seiner Umsetzung 
begonnen. 

Dienstgemeinschaft und  
strukturelles Gleichgewicht

Dieser ›Dritte Weg‹ ist nach kirchlicher Vorstellung 
Ausdruck des Leitbildes der Dienstgemeinschaft, zu 
der eine konsensuale Konfliktregelung gehöre. Dieses 
Regelungsmodell stellt die Kirche (noch überwiegend) 
Tarifverhandlungen mit Gewerkschaften gegenüber 
und begründet dies gelegentlich mit ideologischen 
Schlachtrufen: ›Den lieben Gott kann man nicht 
bestreiken.‹1 Diese Front bröckelt: In der früheren  
Nordelbischen Kirche werden für Kirche und Diakonie 
Tarifverträge abgeschlossen, ebenso für die verfasste 
Kirche in Berlin ( jeweils mit Ausschluss von Arbeits-
kämpfen). Für die Diakonie Niedersachsen gilt seit dem 
1. Oktober 2014 ein Tarifvertrag. Zwar haben sich die 
diakonischen Arbeitgeber auf ein kompliziertes 
Schlichtungsverfahren verständigt, jedoch sind 
Arbeitskampfmaßnahmen bis hin zu Streiks nicht aus-
geschlossen. 2

b E r n h A r D  b A U M A n n - C z I C h o n
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Auf die gegen die Gewerkschaften ver.di und den Mar-
burger Bund gerichtete Klage verschiedener kirchlicher 
und diakonischer Arbeitgeber und Verbände hat das 
Bundesarbeitsgericht den Antrag auf Unterlassung 
von Streikaufrufen zurückgewiesen. Es gibt also kein 
Urteil, dass einer Gewerkschaft Arbeitskämpfe in der 
Kirche, Diakonie und Caritas untersagt. Aber das Bun-
desarbeitsgericht hat sich gleichwohl mit der Frage 
auseinandergesetzt, ob die Sonderrechte der Kirche 
aus Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 III WRV und Art. 4 GG 
(Religionsfreiheit) das Streikrecht der Gewerkschaf-
ten aus Art. 9 III GG begrenzen können.3 Das BAG hat 
dazu sowohl die Bedeutung des Streikrechts als auch 
den Gehalt der Kirchenrechte entwickelt und sodann 
beide Grundrechtspositionen im Rahmen ›praktischer 
Konkordanz‹ ins Verhältnis gesetzt. Danach gilt das 
Streikrecht grundsätzlich auch in Kirche, Diakonie und 
Caritas. Nur dann, wenn die Kirche den Gewerkschaf-
ten eine koalitionsmäßige Betätigung in der Weise 
ermöglicht, dass die Gewerkschaft für ihre Mitglieder 
verbindliche Mindestarbeitsbedingungen aushandelt, 
wird die Gewerkschaft auf ihr Streikrecht gegenüber 
kirchlichen Trägern verzichten müssen – so das BAG. 

Arbeitsrechtsregelungs- 
grundsätzegesetz

Diese Entscheidung hat die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) zum Anlass genommen, das Ver-
fahren zur Arbeitsrechtssetzung (›Dritter Weg‹) neu 
zu regeln: durch das Arbeitsrechtsregelungsgrundsät-
zegesetz (ARGG). In diesem Grundsätzegesetz sind die 
Anforderungen beschrieben, die die jeweiligen Arbeits-
rechtsregelungsgesetze der Landeskirche sowie die 
Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission Diakonie 
Deutschland (früher: ARK DW EKD) zu erfüllen haben. 
Da die EKD gegenüber den Landeskirchen keine Rege-
lungskompetenz hat, ist dieses Gesetz formal lediglich 
eine Empfehlung. Allerdings ist der Gesetzgebung ein 
umfangreicher Konsultationsprozess vorausgegangen: 
Die Landeskirchen bemühen sich um Umsetzung des 
ARGG und beschließen sogenannte Zustimmungs- 
gesetze4. 

So legt das ARGG insbesondere Folgendes fest:
§2 Partnerschaftliche Festlegung der 
Arbeitsbedingungen
> Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der 

Kirche und ihrer Diakonie verbindet Dienstgeber 
und Mitarbeiter- wie Mitarbeiterinnen zu einer 
Dienstgemeinschaft, die auch in der Gestaltung der 
verbindlichen Verfahren zur Regelung der Arbeitsbe-
dingungen ihren Ausdruck findet. Für die Regelung 
der Arbeitsbedingungen haben in der Dienstge-
meinschaft Dienstgeber sowie Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen und deren Interessenvertretungen 
die gemeinsame Verantwortung. Die Wahrnehmung 
dieser gemeinsamen Verantwortung setzt einen 
partnerschaftlichen Umgang voraus.

§3 Konsensprinzip
> Die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen werden in einem kirchengemäßen 
Verfahren im Konsens geregelt. Konflikte werden in 
einem neutralen und verbindlichen Schlichtungsver-
fahren und nicht durch Arbeitskampf gelöst.

§4 Verbindlichkeit
> Es dürfen nur Arbeitsverträge auf der Grundlage 

dieses Kirchengesetzes geschlossen werden. Für die 
Arbeitsverträge sind entweder die im Verfahren der 
Arbeitsrechtsregelung durch Arbeitsrechtliche Kom-
missionen oder im Verfahren kirchengemäßer Tarif-
verträge getroffenen Regelungen verbindlich. Auf 
dieser Grundlage getroffene Arbeitsrechtsregelun-
gen sind für den Dienstgeber verbindlich. Von ihnen 
darf nicht zu Lasten der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen abgewichen werden. Ergänzende Regelungen 
der Gliedkirchen müssen dies gewährleisten.

§5 Gewährleistung der koalitionsmäßigen 
Betätigung
> Es ist zu gewährleisten, dass die Gewerkschaften und 

die Mitarbeiterverbände sich in den Arbeitsrechtli-
chen Kommissionen und in den Dienststellen sowie 
Einrichtungen koalitionsmäßig betätigen können.

§6 Parität
> Die Organisation und das Verfahren der Arbeits-

rechtsregelung durch Arbeitsrechtliche Kommissio-
nen sind durch die Gliedkirchen und die Evangelische 
Kirche in Deutschland nach dem Prinzip des struk-

1 so ein vertreter der ev. 
Kirche im rheinland in der 
verhandlung vor dem lan-
desarbeitsgericht Hamm in 
dem ›streikverfahren‹.

2 vgl. auK 2014, s. 75 u. 77.
3 bag, urteil vom 20.11.2012,1 

azr 179/11, auK 2013,  
s. 28 ff.; vgl. dazu auch bag, 
urteil vom 20.11.2012,  
1 azr 611/11. 

4 vgl. z. b. Kirchengesetz 
zur zustimmung zum 
arbeitsrechtsregelungs-
grundsätzegesetz der eKd 
(argg-zg) vom  
22. november 2014  
(eK Hessen und nassau).



4 V o m  E n d e  D e r  B e r l i n e r  V a r i a n t e

Keine Privilegierung ohne  
strukturelles Gleichgewicht

Offenkundig ist das Bemühen der EKD, den Grundsatz 
der Parität herauszustellen. Dazu genügt es in der Tat 
nicht, dass auf beiden Seiten des Tisches die gleiche 
Anzahl von Mitgliedern einer Arbeitsrechtlichen Kom-
mission sitzt. Aufgabe der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion ist es, festzulegen, wie viel Arbeit gegen wie viel 
Geld getauscht wird. Dabei verhandeln die Arbeitneh-
mervertreter nicht nur für sich, sondern vor allem für 
ihre Kolleginnen und Kollegen. Solche Verhandlungen 
können nur dann zu einem von der Rechtsordnung 
hinzunehmenden Ergebnis führen, wenn zwischen 
beiden Seiten ein strukturelles Gleichgewicht besteht.

Und bei der rechtlichen Überprüfung von kirchlichen 
Arbeitsrechtsregelungen stellt die Rechtsprechung 
diese den Tarifverträgen gleich.6 Einigkeit besteht des-
halb darin, dass eine zahlenmäßige Parität nicht reicht. 
Erforderlich ist eine materielle Verhandlungsparität. 
Materielle Verhandlungsparität ist ohne Unabhängig-
keit der Verhandlungspartner voneinander schlechter-
dings ausgeschlossen. § 7 Abs. 2 ARGG legt deshalb fest, 
dass die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission 
unabhängig und an keine Weisungen gebunden sind. 
Das besagt nun nicht vielmehr, als dass jedes Mitglied 
der Arbeitsrechtlichen Kommission formal unabhängig 
ist. Materielle Unabhängigkeit kann dadurch noch nicht 
gewährleistet werden.

Arbeitnehmer sind abhängig – keine 
betrieblichen Lohnverhandlungen

In der Realität liegt das Problem darin, dass Arbeitneh-
mer immer abhängig sind. Denn Abhängigkeit ist das 
prägende Merkmal eines Arbeitsverhältnisses. Wer 
nicht abhängig beschäftigt ist, kann nicht sozialversi-
chert sein. Die Abhängigkeit des Arbeitnehmers  
im Arbeitsverhältnis findet ihren Ausdruck in der 
arbeitsrechtlichen Zentralnorm des § 106 GewO. Hier 
findet das Direktionsrecht des Arbeitgebers seine 
Rechtsgrundlage:
> Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der 

Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher 
bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen 
nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen 

turellen Gleichgewichtes durch eine identische Zahl 
der Dienstnehmer- sowie der Dienstgebervertreter 
und -vertreterinnen zu gestalten (Parität).

§ 7 Verfahren
> 1. Die Festlegung der Arbeitsbedingungen für die 

Arbeitsverhältnisse erfolgt in einer paritätisch 
besetzten Arbeitsrechtlichen Kommission. Ihre Mit-
glieder sind unabhängig und an keine Weisungen 
gebunden. 
2. In der Arbeitsrechtlichen Kommission ist jede Seite 
gleichberechtigt und gleichwertig vertreten. Der 
oder die Vorsitzende wird im jährlich wechselnden 
Turnus von der Dienstnehmer- und Dienstgeberseite 
aus den Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion gestellt. 
3. Die Zuständigkeit der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion ist dienstgeber- und einrichtungsübergreifend. 
Entscheidungen werden durch Mehrheit getroffen. 
Kommt eine Mehrheit nicht zustande, entschei-
det auf Antrag der Schlichtungsausschuss (§ 10) 
verbindlich.

Ob die Kirche damit die Anforderungen erfüllt, die das 
Bundesarbeitsgericht in seiner Streikentscheidung 
aufgestellt hat, braucht hier nicht abschließend unter-
sucht zu werden. Zweifel liegen auf der Hand. Denn 
der Kirchengerichtshof der EKD hat schon zu der in 
dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz der Ev. Kirche im 
Rheinland enthaltenen Klausel, nach der die Beschlüsse 
der Arbeitsrechtlichen Kommission unmittelbar (nor-
mativ) gelten, festgestellt, dass dies gerade nicht für 
die rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Dia-
konie gilt.5 Es fehlt also nach wie vor an einem Instru-
ment, welches sicherstellt, dass jeder Arbeitnehmer 
in einer diakonischen Einrichtung die Erfüllung aller 
Ansprüche einklagen kann, die sich aus den Beschlüs-
sen der zuständigen Arbeitsrechtlichen Kommission 
ergeben. Ein solches Instrument ist auch nicht in Sicht, 
weil das, was kirchenrechtlich geboten ist, nur durch 
vertragliche Vereinbarung zum Inhalt des Arbeitsver-
hältnisses werden kann. Fehlt es an einer solchen 
Transformation, so bleibt das kirchenrechtlich Gebo-
tene im weltlichen Arbeitsverhältnis unbeachtlich.

5 KgH-eKd, beschluss vom 
23.09.2009, i-0124/r12-09, 
auK 2009, s. 99 f.

6 vgl. z. b. lag düsseldorf, 
urteil vom 11. november 
2014, 16 sa 631/14,  
auK 1, 2015.
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einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren 
Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften festge-
legt sind. (...)

Diese dem Arbeitsverhältnis immanente Abhängigkeit 
schließt aus, dass ein Arbeitnehmer als unabhängi-
ger Vertreter seinem Arbeitgeber gegenübertreten 
kann. Verhandelt ein Arbeitnehmer (für sich und/oder 
andere Arbeitnehmer) mit seinem Arbeitgeber, so ist 
von vornherein Verhandlungsparität ausgeschlossen. 
Es kann sich nicht um Verhandlungen ›auf Augen-
höhe‹ handeln. Eine solche Verhandlungssituation 
ist mit dem Prinzip des ›Dritten Weges‹ unvereinbar, 
weil die Verhandlungen nicht durch ein strukturel-
les Gleichgewicht, sondern durch ein offensichtliches 
Ungleichgewicht geprägt sind.

Diese Erkenntnis hat seinen Niederschlag nicht nur 
in der Präambel, sondern insbesondere in § 36 Abs. 1 
Satz 2 und 3 MVG-EKD gefunden:
> Dienstvereinbarungen dürfen Regelungen weder 

erweitern, einschränken noch ausschließen, die auf 
Rechtsvorschriften, insbesondere Beschlüssen der 
Arbeitsrechtlichen Kommission, Tarifverträgen und 
Entscheidungen des Schlichtungsausschusses nach 
dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz oder allge-
meinverbindlichen Richtlinien der Kirche beruhen. 
Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, 
die durch in Satz 2 genannten Regelungen verein-
bart worden sind oder üblicherweise vereinbart 
werden, können nicht Gegenstand einer Dienstver-
einbarung sein, es sei denn, die Regelung nach Satz 
2 lässt eine Dienstvereinbarung ausdrücklich zu.

Damit steht kirchenrechtlich fest: Lohnverhandlungen 
auf betrieblicher Ebene sind unzulässig (sofern sie 
nicht durch kirchliche Arbeitsrechtsregelung gesondert 
zugelassen worden sind, vgl. z. B. § 17 AVR DD, Anlage 
17 AVR DD).

Lohnverhandlungen dürfen nur überbetrieblich 
geführt werden, damit die Vertreter auf Arbeitnehmer-
seite nicht ausschließlich ihrem eigenen Arbeitgeber 
gegenüberstehen. Ob das zur Sicherung der Unab-
hängigkeit und Gewährleistung materieller Verhand-
lungsparität ausreicht, muss gesondert untersucht 
werden. Zweifel sind geboten. An dieser Stelle ist jedoch 
festzuhalten, dass es an jeglicher Parität fehlt, wenn 

nicht einmal dieses Mindestmaß an Unabhängigkeit 
gewährleistet ist. 

Der Berliner Irrweg

Diese Grundsätze missachtend sah bis Ende 2014 das 
Arbeitsrechtsregelungsgesetz der Evangelischen Kir-
che Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EK 
BO) in § 6 Abs. 4 die Möglichkeit vor, dass Mitglieder 
des Diakonischen Werkes BO, die auch außerhalb des 
Gebietes des DW BO Einrichtungen unterhalten, mit 
kirchlicher Genehmigung eigene Arbeitsrechtliche 
Kommissionen bilden. Von dieser Möglichkeit haben 
›Die Johanniter‹ Gebrauch gemacht. Das Christliche 
Jugenddorfwerk Deutschland (cjd) hat kurz vor Jahres-
ende noch die Genehmigung zur Bildung einer solchen 
Unternehmens-ARK erhalten. 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Johanniter 
(ARK-J) hat – durchaus in Anlehnung an die AVR des 
Diakonischen Werkes der EKD (heute: AVR DD) – ein 
komplett neues Regelungswerk geschaffen: die Arbeits-
vertragsrichtlinien Johanniter (AVR-J). Gedacht waren 
die AVR-J für die Johanniter Unfallhilfe e. V. sowie die 
zahlreichen Gesellschaften des Johanniter-Ordens.7 Der 
Orden betreibt mit der Johanniter GmbH und deren 
Tochtergesellschaften bundesweit vor allem Kranken-
häuser und Einrichtungen der stationären und ambu-
lanten Altenhilfe. Die Johanniter Unfallhilfe ist bundes-
weit vorrangig als Rettungsdienstorganisation tätig 
und unterhält Einrichtungen wie Hausnotruf, Essen 
auf Rädern und Kindertagesstätten. 

Sowohl auf der Arbeitnehmerbank als auch auf der 
Arbeitgeberbank der ARK-Johanniter sitzen Vertreter 
aus den unterschiedlichen Bereichen der Johanniter. 

Die flächendeckende Einführung der AVR-Johanniter 
ist gescheitert, weil sie kirchenrechtlich nicht zulässig 
ist. Das haben sowohl der Kirchengerichtshof der EKD8 
als auch das Bundesarbeitsgericht9 festgestellt. 

KGH-EKD und das Ende der AVR-J

In dem vom Kirchengerichtshof entschiedenen Fall 
hatte eine Mitarbeitervertretung, deren Einrichtung 
zum Diakonischen Werk Bremen gehört, einer Eingrup-
pierung mit der Begründung widersprochen, die AVR-J 
dürften nicht angewendet werden, weil es dafür keine 

 › Verhandelt ein Arbeitnehmer  
mit seinem Arbeitgeber, so ist  
Verhandlungsparität ausgeschlossen‹

7 einzelheiten unter  
www.johanniter.de

8 KgH-eKd, beschluss 
vom 10.12.2012, ii-0124/u 
5–12, auK 2013, s. 70 ff.; 
beschluss vom 08.09.2011, 
i-0124/s67–10, auK 2011, 
s. 106 ff.

9 bag, urteil vom 15.01.2014, 
10 azr 403/13, auK 2014, 
s. 55 ff.

Johanniter und CJD

Unternehmens- 
bezogene Arbeits- 
rechtliche Kommission
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Gleichermaßen muss nicht entschieden werden, ob 
die AVR-J dem in der Präambel zum MVG.EKD veran-
kerten Leitbild der Dienstgemeinschaft entsprechen. 
Der Senat weist in diesem Zusammenhang aber 
darauf hin, dass er an den in der Entscheidung vom 
8. September 2011 geäußerten Bedenken festhält.

> aa) Es gehört zum Schutzbereich des nach Art. 140 
GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 Satz 1 WRV geschützten 
kirchlichen Selbstbestimmungsrechts, der Gestal-
tung des kirchlichen Dienstes, wie in der Präambel 
zum MVG.EKD ausdrücklich geschehen, das Leitbild 
der Dienstgemeinschaft zugrunde zu legen (BVerfG, 
Beschluss vom 4. Juni 1985 – 2 BvR 1703/83 – zu B II 
1 d der Gründe, BVerfGE 70, 138; ErfK/Schmidt, Art. 
4 GG Rn. 52). Die Dienstgemeinschaft verbindet alle 
am kirchlichen Auftrag Teilnehmenden unabhängig 
davon, auf welcher vertraglichen Grundlage und in 
welcher Einrichtung sie tätig sind. Die Ausrichtung 
des kollektiven Arbeitsrechtsregelungsverfahrens 
am Leitbild der Dienstgemeinschaft bezweckt 
dabei, einer allein an wirtschaftlichen Interessen 
der Dienstgeberseite orientierten Festsetzung der 
Arbeitsbedingungen entgegenzuwirken (BAG, Urteil 
vom 20. November 2012 – 1 AZR 179/11 – Rn. 101). 
Entgelt- und Arbeitsbedingungen werden auf dem 
Dritten Weg durch partnerschaftliche Kooperation, 
durch Verhandlungen über die entgelt- und Arbeits-
bedingungen und durch Beschlüsse in den Kommis-
sionen festgelegt. Kirchliches Arbeitsrecht entspricht 
nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
nur dann kirchlich-diakonischen Grundsätzen,  
wenn die paritätische Beteiligung der Arbeitnehmer 
an den jeweiligen Entscheidungen sowohl durch  
die Zusammensetzung der Kommission als auch 
durch das im jeweiligen Kirchengesetz geregelte 
Verfahren gesichert ist und damit zumindest nahe- 
zu gleichwertige Durchsetzungschancen bestehen 
(BAG, Urteil vom 18. November 2009 – 4 AZR 493/08; 
Urteil vom 10. Dezember 2008 – 4 AZR 801/07). 
Das Leitbild der Dienstgemeinschaft bei kollektiver 
Arbeitsrechtssetzung verlangt dabei, in einem von 
der Einrichtung losgelösten Gremium gleichberech-
tigt zu verhandeln (vgl. BAG, Urteil vom 20. Novem-
ber 2012 – 1 AZR 179/11 – Rn. 119). Für eine auf dem 
Dritten Weg erstellte und dem Leitbild der Dienst-

kirchenrechtliche Legitimation gebe. Während das 
Gemeinsame Kirchengericht der Bremischen Ev. Kirche 
noch dem Arbeitgeber Recht gegeben hat10, hat der 
Kirchengerichthof auf die Beschwerde der Mitarbei-
tervertretung entschieden, dass die AVR-J nicht ange-
wendet werden dürfen. Zwei Gründe waren für den 
Kirchengerichtshof der EKD ausschlaggebend. 

Zum einen fehlt es für die Anwendung der AVR-J 
durch eine Einrichtung, die (nur) Mitglied im Diakoni-
schen Werk Bremen ist, an einer kirchengesetzlichen 
Grundlage:
> § 6 Abs. 4 ARRG.EKBO trägt dem gliedkirchlichen 

Territorialprinzip auch Rechnung. Es gestattet die 
Bildung einer eigenen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion nur ›für Mitglieder des DWBO‹, die Einrich-
tungen auch auf dem Gebiet mehrerer anderer 
gliedkirchlicher diakonischer Werke innerhalb der 
EKD haben. Der Wortlaut ist eindeutig und einer 
weitergehenden Auslegung nicht zugänglich. 
(...) Damit erschöpft sich die kirchengesetzliche 
Ermächtigung für die Anwendung der § 6 Abs. 4 
ARRG-EKBO geschaffenen AVR-J auf Einrichtungen 
des Johanniter-Verbundes, die Mitglied im DWBO 
sind.

Obwohl damit die dem Kirchengerichtshof vorgelegte 
Rechtsfrage eindeutig und abschließend beantwortet 
ist, hat der Kirchengerichtshof eine weitere Frage 
umfänglich geprüft. Zwar hat der KGH diese Prüfung 
eingeleitet mit den Worten 
> Es bedarf daher keiner abschließenden Entscheidung 

...
Allerdings kann man sicher sein, dass der KGH mit 
diesen Ausführungen seine eindeutige Rechtsauffas-
sung darlegen wollte. Wer den folgenden Auszug aus 
der Entscheidung liest, wird hier nicht mehr nur ein 
sogenanntes obiter dictum erkennen, also einen so 
nebenbei gesagten Gedanken:
> b) Es bedarf deshalb keiner abschließenden Entschei-

dung, ob die Anwendung der AVR-J auf Beschäfti-
gungsverhältnisse der Mitarbeitenden auch deshalb 
gegen § 4 Abs. 2 und Abs. 4 der Satzung des Diako-
nischen Werkes Bremen e. V. verstößt, weil die AVR-J 
nicht auf strukturellem Gleichgewicht der Dienst-
geber- und Dienstnehmerseite beruhen und nicht 
nach Maßgaben des Dritten Wegs entstanden sind. 

 ›  Das Leitbild der Dienstgemeinschaft  
verlangt dabei, in einem von der  
Einrichtung losgelösten Gremium  
gleichberechtigt zu verhandeln‹ 

10 gemKg beK, beschluss 
vom 12.04.2012, d ii 16/2012.
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gemeinschaft entsprechende Vergütungsordnung 
ist deshalb entscheidend, dass ein maßgeblicher 
Einfluss der Dienstgeberseite auf die Entscheidung 
der Kommission ausgeschlossen ist; anderenfalls 
wäre der Dienstgeber Leistungsbestimmer und es 
läge eine auf dem ›Ersten Weg‹ geschaffene Vergü-
tungsregelung vor.

> bb) Der Dienststelle ist zuzugestehen, dass nach 
der Ordnung der AK Johanniter formell die Parität 
zwischen der Dienstnehmer- und Dienstgeberseite 
gewahrt ist. Nach § 5 Abs. 1 der Ordnung sind die 
Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission 
unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. § 13 
der Ordnung bestimmt, dass Beschlüsse der Arbeits-
rechtlichen Kommission der Stimmenmehrheit der 
Mitglieder jeder Seite bedürfen. § 16 der Ordnung 
regelt ein Schlichtungsverfahren, welches auf 
den gemäß § 10 ARRG.EKBO, §§ 15-17 ARRO.DWBO 
gebildeten Schlichtungsausschuss verweist. Danach 
ist formal die Parität und die Unabhängigkeit der 
Mitglieder der Kommission gewährleistet. 

> cc) Ob darüber hinaus ein bestimmender Einfluss 
der Dienstgeberseite auch strukturell ausgeschlos-
sen ist, erscheint zweifelhaft. Zwar sind nach der 
Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission ihre 
Mitglieder unabhängig, tatsächlich sind aber sowohl 
die Vertreter der Dienstgeber- wie auch der Dienst-
nehmerseite Mitarbeitende in einer Einrichtung 
des Johanniter-Verbundes bzw. diesem Verbund auf 
anderer vertraglicher Grundlage verbunden. Sie 
beziehen ihre Vergütung von einer Einrichtung des 
Verbundes und sind außerhalb ihrer Tätigkeit in der 
Arbeitsrechtlichen Kommission dem Direktionsrecht 
der jeweiligen Einrichtung unterworfen. Strukturell 
ist es deshalb nicht ausgeschlossen, dass die Dienst-
geberseite Einfluss nehmen kann. Weiter ist es nicht 
ausgeschlossen, dass der Leitungseinfluss des Ordens 
auf Einrichtungen und Untergliederungen gebün-
delt wird, um ein bestimmtes Verhandlungsergebnis 
herbeizuführen. Dass dies nicht ausgeschlossen 
werden kann, zeigen die Weisungsmöglichkeiten des 
obersten Repräsentanten des Johanniterordens, des 
jeweiligen Herrenmeisters. Ob und inwieweit von 
Weisungsrechten bisher Gebrauch gemacht wurde, 

ist unerheblich: maßgeblich ist, dass strukturell auf 
Grund wirtschaftlicher Abhängigkeit der Mitglieder 
der Arbeitsrechtlichen Kommission und möglicher 
Einflussnahme des obersten Repräsentanten des 
Johanniterordens ein strukturelles Gleichgewicht 
beider Seiten zweifelhaft erscheint.

> dd) Dies bestätigt eine Parallelwertung aus § 36  
Abs. 1 Satz 3 MVG.EKD und § 77 Abs. 3 BetrVG. Nach 
beiden Vorschriften ist es verboten, Arbeitsentgelte 
und sonstige Arbeitsbedingungen auf Einrich-
tungs- bzw. Betriebsebene festzulegen. Eine solche 
Regelung dient der Sicherung einer ausgeübten 
Tarifautonomie bzw. dem Zustandekommen von 
Arbeitsvertragsrichtlinien auf dem Dritten Weg; das 
Verbot dient aber auch dem Schutz von Mitarbeiter-
vertretungen und Betriebsräten. Es soll sichergestellt 
sein, dass (kollektivrechtliche) Vergütungsregelungen 
von arbeitgeber- bzw. dienstgeberunabhängigen 
Kommissionen bzw. Gewerkschaften ausgehandelt 
werden. Selbst wenn die AK-Johanniter einrichtungs-
übergreifend besetzt ist, so sind alle Einrichtungen 
im Johanniter-Verbund verbunden; strukturell 
besteht deshalb nicht die gleiche Gewähr für das 
Zustandekommen ausgewogener Vergütungsord-
nungen wie bei einrichtungsübergreifend besetzten 
Arbeitsrechtlichen Kommission (vgl. bereits KGH.EKD, 
Beschluss vom 8. September 2011, a. a. 0.). 

BAG und das Ende der AVR-J

Ähnlich klar hat es das Bundesarbeitsgericht gesehen. 
Ein zum Johanniter-Verbund gehörendes Krankenhaus 
hatte die zweite Hälfte der Jahressonderzahlung nach 
Anlage 14 AVR DD gekürzt. Die Kläger machten geltend, 
dass diese Einrichtung nicht tariftreu im Sinne von § 1 
Abs. 5 AVR DD sei, weil sie auch Mitarbeiter beschäftige, 
mit denen die AVR-Johanniter vereinbart sind. Das BAG 
folgte dieser Auffassung und stellte fest, dass die AVR-J 
keine gleichwertigen Arbeitsvertragsgrundlagen sind, 
weil sie nicht nach maßgeblichen Arbeitsrechtsrege-
lungen zustande gekommen sind.11 

Die EK BO hat mit Wirkung vom 1. Januar 2015 
Konsequenzen aus dieser Rechtsprechung gezogen 
und das Arbeitsrechtsregelungsgesetz geändert; die 
Möglichkeit einer unternehmensbezogenen Arbeits-

 11 bag, urteil vom 15. Januar 
2014, 10 azr 403/13,  
rn. 36, auK 2014, s. 55 ff.
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den Verbraucher (= Arbeitnehmer) unangemessen 
benachteiligt. 

Sowohl die AVR Johanniter als auch die Vergü-
tungsordnung des cjd sind daher wirksam Inhalt der 
Arbeitsverhältnisse geworden. Sie genießen aber nicht 
die Privilegierung als kirchenrechtlich legitimierte 
Regelungen.

Keine Tariftreue durch AVR-J

Die Anwendung kirchenrechtlich nicht legitimierter 
Regelungen wie der AVR-J steht der Annahme der 
Tariftreue im Sinne von § 1 Abs. 5 AVR DD entgegen. 
Diese Tariftreue ist aber Voraussetzung dafür, dass eine 
Einrichtung von den Flexibilisierungsinstrumenten 
von § 17 AVR DD (Gehaltsabsenkung zur Sicherung  
der Leistungsangebote bei schwieriger Wettbewerbs-
lage), Anlage 14 AVR DD (Kürzung der Jahressonder- 
zahlung bei negativem betrieblichen Ergebnis) und 
Anlage 17 AVR DD (Notlagenregelung) Gebrauch 
machen darf. 

Keine wirksame Öffnungsklausel  
in den AVR-J

Die AVR-J enthalten Öffnungsklauseln ähnlich der 
Notlagenregelung der Anlage 17 AVR DD bzw. der 
Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsangebote 
bei schwieriger Wettbewerbslage gem. § 17 AVR DD. 
Danach soll die Möglichkeit bestehen, durch Dienstver-
einbarung die Vergütung um bis zu 20 Prozent abzu-
senken (oder zu erhöhen). Hiervon haben zahlreiche 
Altenheime der Johanniter, vor allem in den neuen 
Bundesländern, Gebrauch gemacht12. Gemäß § 36  
Abs. 1 Satz 3 MVG-EKD dürfen Entgelte nicht durch 
Dienstvereinbarung geregelt werden. Etwas anderes gilt 
nur dann, wenn eine kirchliche Arbeitsrechtsregelung 
eine entsprechende Öffnungsklausel enthält, so § 17 AVR 
DD oder Anlage 17 AVR DD. Die Öffnungsklauseln in den  
AVR-J sind aber keine kirchliche Regelung im Sinne von 
§ 36 Abs. 1 Satz 3 MVG-EKD, weil den AVR-J insgesamt 
die Anerkennung als kirchenrechtlich legitimiertes 
Arbeitsrecht abzusprechen ist. Das bedeutet, dass 
sämtliche auf der Grundlage der AVR-J geschlosse-
nen Vereinbarungen zur Absenkung der Vergütung 
unwirksam sind. Jeder einzelne Arbeitnehmer kann im 

rechtlichen Kommission in § 6 Abs. 4 ARRG.EKBO ist 
entfallen. Allerding hat die EK BO nur einen halben 
Schritt gemacht. Die bei Inkrafttreten dieser Änderung 
bereits genehmigten Arbeitsrechtlichen Kommission 
dürfen bis Ende 2018 weiterarbeiten. Davon betroffen 
sind die Arbeitsrechtliche Kommission Johanniter und 
die ggf. noch zu bildende Arbeitsrechtliche Kommission 
für das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland (cjd). 
Die Übergangsregelung nach ARRG.EKBO ist jedoch 
nicht geeignet, die sowohl vom KGH-EKD als auch  
vom BAG erkannten strukturellen Mängel zu heilen. 
Es bleibt deshalb dabei: Eine Arbeitsrechtliche Kom-
mission für lediglich ein Unternehmen oder einen 
Unternehmensverbund verstößt gegen das Arbeits-
rechtsregelungsgrundsätzegesetz, die Präambel zum 
MVG und das die Kirche prägende Leitbild der Dienst-
gemeinschaft. Eine solche ARK ist kirchenrechtlich nicht 
legitimiert. 

Rechtsfolgen mangelnder  
kirchenrechtlicher Legitimation

Gibt es für eine Arbeitsrechtsregelung keine kirchen-
rechtliche Legitimation, so ist diese Regelung nicht 
schlicht unwirksam. Denn die Beschäftigung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in der Diakonie erfolgt 
im Rahmen von Arbeitsverhältnissen. Die Rechtsbe-
ziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
richten sich nach staatlichem Arbeitsrecht. Arbeits-
rechtlich ist es zulässig, den Inhalt des Arbeitsverhält-
nisses in der Weise zu vereinbaren, dass vertraglich 
auf eine andere Regelung Bezug genommen wird. Das 
kann ein Tarifvertrag sein, eine kirchliche Arbeitsrechts-
regelung oder eine einseitig vom Arbeitgeber gestellte 
Lohnordnung. Eine solche vom Arbeitgeber gestellte 
Lohnordnung verwendet seit vielen Jahren das cjd – die 
Vergütungsordnung des cjd. Solange mit einer solchen 
in Bezug genommenen Regelung keine – nach weltli-
chem Recht – unzulässigen Vertragsinhalte vereinbart 
werden (z. B. Unterschreitung des Mindestlohns, Über-
schreitung der Höchstarbeitszeit), ist eine solche 
Bezugnahme arbeitsrechtlich wirksam. Ein solches 
Regelungswerk wird wie Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen behandelt. Das Gericht kann im Streitfall prü-
fen, ob die Regelung transparent ist, ob die Auslegung 
zu einem klaren Ergebnis führt und ob die Regelung 

12 da nach der rechtspre-
chung des bundessozial- 
gerichts löhne und  
gehälter, die auf tarifver-
traglichen oder kirchlichen 
regelungen beruhen, 
von den Kostenträgern 
zu ersetzen sind, führen 
solche absenkungen nur 
dazu, dass die Kostenträger, 
z. b. die pflegeversicherung, 
entlastet wird: sinken 
die tatsächlich gezahlten 
gehälter, sinken auch die 
pflegesätze entsprechend.
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Rahmen der Ausschlussfrist die Vergütungsdifferenz 
geltend machen und notfalls einklagen.

Keine Abweichung vom 
Arbeitszeitgesetz

Das Arbeitszeitgesetz sieht enge Grenzen für die 
Verteilung der Arbeitszeit vor: Werktägliche Höchst-
arbeitszeit von acht Stunden bzw. maximal zehn 
Stunden, sofern im Durchschnitt von 24 Wochen acht 
Stunden nicht überschritten werden. In diesen engen 
Grenzen lässt sich der Betrieb z. B. im Rettungsdienst, in 
Krankenhäusern und anderen stationären Einrichtun-
gen oft nicht organisieren. Deshalb sind in § 7 ArbZG 
Öffnungsklauseln enthalten. Durch oder aufgrund 
eines Tarifvertrages können auch längere Arbeitszeiten 
vorgesehen werden. Und § 7 Abs. 4 ArbZG räumt den 
Kirchen das Recht ein, durch ihre Regelungen eben-
falls von den engen Grenzen des Arbeitszeitgesetzes 
abzuweichen. Diese Privilegierung gilt jedoch nur für 
solche Regelungen, die kirchenrechtlich legitimiert 
sind. Das sind (nur) solche kirchlichen Regelungen, 
die einerseits auf einer formalen kirchenrechtlichen 
Grundlage erlassen wurden und andererseits auch 
materiell den kirchenrechtlichen Anforderungen ent-
sprechen. Das gilt für die AVR-J wie oben dargelegt 
nicht. Praktische Konsequenz: Für die Mitarbeiter mit 
Verträgen auf der Grundlage der AVR DD darf die JUH 
auch Arbeitszeiten von mehr als zehn Stunden (unter 
den entsprechenden Voraussetzungen) anordnen. 

Mitarbeiter mit AVR-J-Verträgen müssen nach acht 
bzw. zehn Stunden die Arbeit einstellen. Und für die 
cjd-Beschäftigten gelten selbstverständlich die engen 
Grenzen des ArbZG. 

Die Mitarbeitervertretung hat bei der Festlegung 
von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit mitzu-
bestimmen, § 40 lit. a MVG. Das bedeutet, dass jeder 
einzelne Dienstplan der Kontrolle durch die MAV unter-
zogen ist. Diese hat insbesondere auf die Einhaltung 
von Rechtsvorschriften zu achten und wird deshalb 
auch zu prüfen haben, ob die Öffnungsklausel gem. § 7 
Abs. 4 ArbZG von der Einrichtung zu Recht in Anspruch 
genommen wird. 

Fazit

Das mit Wirkung zum 1. Januar 2015 geänderte Arbeits-
rechtsregelungsgesetz der EK BO sieht für die unter-
nehmensbezogenen Arbeitsrechtlichen Kommissio-
nen gemäß § 6 Abs. 4 ARRG EKBO (alter Fassung) bis 
Ende 2018 eine Übergangsregelung vor. Damit liegt 
für die bestehende Arbeitsrechtliche Kommission der 
Johanniter und die bereits genehmigte, aber noch nicht 
gebildete Arbeitsrechtliche Kommission für das cjd 
eine formale Rechtsgrundlage vor. Gleichwohl fehlt 
es beiden Kommissionen an einer kirchenrechtlichen 
Grundlage, weil die Bildung unternehmensbezogener 
Arbeitsrechtlicher Kommissionen gegen höherrangiges 
kirchliches Recht verstößt.

 › Die Bildung unternehmensbezogener  
Arbeitsrechtlicher Kommissionen verstößt  
gegen höherrangiges kirchliches Recht‹

b E r n h A r D  b A U M A n n - C z I C h o n Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Bremen, 
Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission der EKD, 
Vorsitzender des Vermittlungsausschusses der Regional-
kommission Nord der Caritas, arbeitsrecht@bremen.de

Übergangsregelung

Berliner Übergangs-
regelung verstößt gegen 
höherrangiges Recht
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Mobbing –  
auch in kirchlichen  
Einrichtungen T E I L  2 

Kann man Mobbing verhin-
dern? – Welche Ansprüche 
haben Mobbingbetroffene, 
und wie sollten sich  
Organisationen und deren 
Beschäftigte verhalten?
Der Autor beleuchtet den  
in vielen Einrichtungen  
alltäglichen Mobbingterror. 
Er zeigt Präventionsmög-
lichkeiten für Arbeitgeber, 
Personal- und Betriebsrat,      
Mitarbeitervertretungen, 
betriebliche sowie externe 
Beratungsstellen auf  
und gibt Ratschläge für 
Betroffene.

Um dafür zu sorgen, dass Mobbing erst gar nicht 
auftritt und dadurch Gesundheitsrisiken körperlicher 
sowie geistiger Art vermieden oder zumindest mini-
miert werden, ist eine effektive Mobbingprävention 
erforderlich. Unter Mobbingprävention versteht man 
gemeinhin alles, was der Vorbeugung gegen Mobbing 
an der eigenen Person oder in Organisationen (z. B. 
auch Schulen) dient. Häufig sind auch Mischformen 
und Verschmelzungen möglich, da die Täter-/Opfer-
Rollen aufgrund der von den Opfern ausgehenden 
Rache plötzlich getauscht werden können. 

Mobbing-Opfer

Grundsätzlich hat jeder die ›Chance‹, Opfer zu werden. 
Dass Mobbingopfer ›böse‹ und ›minderwertig‹ sind, ist 
ein Mythos, den Täter gern verbreiten. Opfer sind im 
Gegenteil nicht selten Personen, die durch besondere 
Leistungen, Prominenz, Kreativität etc. auffallen. Eine 
erhöhte Chance, Opfer zu werden – und das kann nicht 
oft genug betont werden –, haben die Täter.

Es kann aber auch die unangepasste Persönlichkeit 
sein, die sozial wenig oder gar nicht integriert ist, die 
bei einem Gruppenkonflikt schließlich als Blitzableiter 
ab einem Zeitpunkt ›für alles‹ verantwortlich gemacht 
wird.

Mobbing am Arbeitsplatz: Laut einer Statistik des 
Arbeitsministeriums Nordrhein-Westfalen von 2011 
werden ca. 1,6 Millionen Deutsche Opfer einer Mob-
bing-Attacke. Die Gesamt-Mobbing-Quote insgesamt 
beträgt hierbei 11,3 Prozent jährlich. Das bedeutet, 
jede neunte Person wurde schon mal im Verlauf ihrer 
Erwerbstätigkeit gemobbt. Zum Vergleich: Im Ver-
lauf des Jahres 2000 waren es ›nur‹ 5,5 Prozent aller 
Beschäftigten, die gemobbt wurden. 

2012 litten bereits rund zwei Millionen Deutsche 
unter Psychoterror am Arbeitsplatz. Sie werden von 
Kollegen oder Chefs oft so lange schikaniert, bis sie 
krank sind. Eine EU-Studie zeigt, dass in sozialen Beru-
fen besonders häufig gemobbt wird.1

D r .  E D M U n D  C z A P E k
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2. Mobbingprävention – Wie  
kann man Mobbing verhindern?

a) Mobbingprävention durch Arbeitgeber
In Deutschland werden die wirtschaftlichen Folge-

kosten (u. a. Steuerausfälle durch geringere Verkaufs-
zahlen) sowie die Kosten für Rehabilitationsmaßnah-
men, Frühverrentung und Arbeitslosigkeit von Experten 
auf einen jährlich zweistelligen Milliardenbetrag 
geschätzt. 

Neben höheren Fehlzeiten durch Erkrankungen oder 
›innerer Kündigung‹ der Beschäftigten sind neben vie-
len anderen Faktoren auch verstärkte Fluktuation – ver-
bunden mit hohen Einarbeitungskosten für Ersatzkräfte 
– die Folge.

Trotz dieser Negativfaktoren wird in zahlreichen 
Organisationen viel zu wenig für ein mobbingfreies 
Umfeld getan. Zur Schaffung mobbingsicherer Struk-
turen und eines guten Betriebsklimas gibt es in erster 
Linie folgende Präventionsmöglichkeiten durch den 
Arbeitgeber:
> klare Leitungsstrukturen und offene betriebsin-

terne Kommunikationsstrukturen (auch regel-
mäßige Mitarbeitergespräche in der Gruppe und 
Einzelgespräche)

> umfassende Informationen für Leitungspersonen, 
Vorgesetzte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
über Ursachen und Auswirkungen von Mobbing 

> Abschluss von Betriebsvereinbarungen, deren 
innerbetriebliche Verhaltensmaßregeln jedem klar 
machen, dass Mobbing sanktioniert wird

> die Schaffung einer Organisationskultur, die 
Konflikte bereits im Vorfeld verhindern soll sowie 
eine erfolgreiche Konfliktbewältigung ermöglicht 
und nicht behindert. Dazu gehören ein mitarbei-
terorientierter Führungsstil sowie regelmäßige 
Mitarbeitergespräche.

> ethischer Kodex für Vorstand, Geschäftsführung 
und Mitarbeiter in Organisationen. 

Eine Verpflichtung des Arbeitgebers, bestimmte Maß-
nahmen zu ergreifen, gibt es jedoch nicht. Es steht 
in seinem Ermessen, welche Vorgehensweise er für 
angemessen hält und für sinnvoll erachtet. Vor diesem 
Hintergrund ist festzuhalten, dass der Arbeitgeber im 
Rahmen des ihm obliegenden Schutzes der Persönlich-

keitsrechte und der Gesundheit seiner Arbeitnehmer 
verpflichtet ist, diese gegen unwahre Behauptungen 
oder herabsetzende sowie entwürdigende Äußerungen 
und Verhaltensweisen von Vorgesetzten und KollegIn-
nen zu schützen. 

Verletzen er oder die von ihm beauftragten Per-
sonen die Fürsorgepflicht, haftet der Arbeitgeber für 
schuldhaft begangene Persönlichkeits- oder Gesund-
heitsverletzungen. Hierbei ist bereits das Vorliegen 
von Fahrlässigkeit ausreichend, es muss sich also um 
keinen Vorsatz handeln.

Das Landesarbeitsgericht Mainz führt hierzu aus, 
dass es im pflichtgemäßen Ermessen des Arbeitgebers 
liegt, mit welchen Maßnahmen er auf einen bereits 
eskalierten Arbeitsplatzkonflikt reagiert. Das Gericht 
stellt weiterhin klar, dass das im zugrunde liegenden 
Vorfall vom Arbeitgeber unterbreitete Angebot einer 
Team-Supervision bei objektiver Betrachtungsweise 
durchaus eine geeignete und angemessene Maßnahme 
darstellt, um einen Konflikt zu lösen. 

Der/die von Mobbinghandlungen betroffene 
Beschäftigte kann folglich dem Arbeitgeber lediglich 
Vorschläge unterbreiten und Handlungsmöglichkeiten 
aufzeigen. Es gibt grundsätzlich keinen Rechtsanspruch, 
dass der Arbeitgeber in einer bestimmten, vom Mitar-
beiter gewünschten Art und Weise vorzugehen hat.2 

Die wichtigste und billigste Maßnahme gegen 
Mobbing ist nach Ansicht von Experten eine offene 
Kommunikation der Geschäftsführung mit den Mitar-
beitern – denn Unsicherheit ist stets ein guter Boden 
für Mobbing. 

Nach der AOK-Studie ›Wirtschaftlicher Nutzen von 
Betrieblicher Gesundheitsförderung‹ aus dem Jahr 2007 
lohnen sich Angebote zum Abbau von psychosozialen 
und körperlichen Belastungen am Arbeitsplatz auch 
finanziell. Nach über 200 schriftlichen Befragungen 
von Entscheidungsträgern in Unternehmen ist deut-
lich geworden, dass der Erfolg und der Nutzen eines 
betrieblichen Gesundheitsmanagements, wozu auch 
Mobbingvermeidung gehört, nicht nur in der Verbes-
serung der gesundheitlichen Situation der Beschäftig-
ten, sondern darüber hinaus auch in der Verbesserung 
der Kosteneffizienz und Wettbewerbsfähigkeit der auf 
diesem Feld aktiven Unternehmen liegt. 

Eine von der Initiative Gesundheit und Arbeit in  
Auftrag gegebene zusammenfassende Untersuchung 

1 dahlkamp, s., gezer, 
Ö., Kaiser, s., scheuer-
mann, C., Windmann, 
a., Kollege Feind: der 
spiegel 16/2012, 16.04.2012, 
www.spiegel.de/spiegel/
print/d-85065931.html

2 urteil des lag mainz vom 
19.12.2013, 10 sa 375/13.

LAG Mainz

Es liegt im Ermessen des 
Arbeitgebers, mit welchen 
Maßnahmen er auf einen 
eskalierten Arbeitsplatz-
konflikt reagiert.
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Entsprechendes gilt für die Personalräte (§ 68 Abs. 1  
Nr. 2 BPersVG bzw. der entsprechenden Bestimmungen 
der Landespersonalvertretungsgesetze). 

In den begründeten Fällen hat die Arbeitnehmer-
vertretung vom Arbeitgeber Abhilfe zu verlangen. Die 
in schwerwiegenden Fällen in Betracht kommende 
Kündigung des mobbenden Arbeitskollegen/Vorge-
setzten kann der Betriebsrat gegebenenfalls zwangs-
weise durchsetzen (§ 104 BetrVG: Entfernung betriebs-
störender Arbeitnehmer).

Ist der Arbeitgeber der Mobbingtäter, so kann nicht 
nur der Mitarbeiter, sondern auch der Betriebsrat beim 
Arbeitsgericht beantragen, dass dem Arbeitgeber auf-
gegeben wird, derartige Handlungen zu unterlassen. In 
diesem Fall droht dem Arbeitgeber bei Zuwiderhand-
lung ein Ordnungsgeld bzw. Zwangsgeld. 

Durch ein vom Arbeitgeber begangenes schweres 
Mobbing ist das Erfordernis eines groben Pflichtver-
stoßes im Sinne des § 23 Abs. 3 BetrVG erfüllt, dem 
Betriebsrat steht dann ein Antrags- bzw. Klagerecht 
beim Arbeitsgericht zu. Im kirchlichen Bereich steht der 
Mitarbeitervertretung nach § 48 MGV-EKD (Evangeli-
sche Kirche) lediglich das Recht zu, bei den zuständigen 
Leitungs- und Aufsichtsorganen Beschwerde einzule-
gen. In der MAVO (Katholische Kirche) findet sich keine 
entsprechende Regelung. 

Der Betriebsrat beziehungsweise der Personalrat 
und die Mitarbeitervertretung können als Interessens-
vertreter des Mitarbeiters als Partner für Mobbingopfer 
geeignet sein, besonders, wenn Führungskräfte am 
Mobbing beteiligt sind. 

Darüber hinaus sind in zahlreichen Organisatio-
nen Beratungsstellen mit einem/einer unabhängigen 
Mobbingbeauftragten eingerichtet, die in allen Mob-
bingangelegenheiten in der Regel erste Anlaufstelle 
zur Beratung, zur Schlichtung und zur Unterstützung 
der Betroffenen sind. Beispielsweise hat die Erzdiözese 
Bamberg eine Beratungsstelle gegen Mobbing in Her-
zogenaurach eingerichtet.

c) Präventivmaßnahmen durch externe 
Beratungsstellen

Neben der Antidiskriminierungsstelle bestehen bun-
desweit Beratungsstellen, unter anderem bei 
> Krankenkassen, 
> Gewerkschaften, 

der empirischen Befunde zur Wirksamkeit von Prä-
ventionsprogrammen zur Verbesserung der Mitar-
beiterführung, zum Abbau von Belastungsfaktoren 
am Arbeitsplatz und der Kommunikation im Unter-
nehmen im Zusammenhang mit Mobbing kommt 
zum Ergebnis, dass die Kosten-Nutzen-Verhältnisse 
der einzelnen Präventionsmaßnahmen zwischen 1:2,3  
und 1:10,1 liegen, das heißt, dass der Faktor des mate-
riellen Nutzens der Präventionsmaßnahmen um ein 
Vielfaches (um ein 2,3 bis 10,1-faches) höher war als 
der des eingesetzten Kapitals zur Finanzierung dieser 
Maßnahmen. 

Im Rahmen der Evaluation eines Präventionsprojekts 
in einem niedersächsischen Papierunternehmen konnte 
die Technische Universität (TU) Dresden je nach Maß-
nahme sogar ein Kosten-Nutzen-Verhältnis zwischen 
1:1,5 und 1:71 bei der Durchführung von Maßnahmen 
u. a. zur Verbesserung der Mitarbeiterführung, zum 
Abbau von Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz und der 
Kommunikation im Unternehmen im Zusammenhang 
mit Mobbing nachweisen.3 

Damit übersteigt im letzten Beispiel der Faktor ›Nut-
zen‹ den Kostenfaktor sogar bis zu einem Zigfachen. 

b) Prävention durch Betriebsrat und  
betriebliche Beratungsstellen

Der Betriebsrat und die betrieblichen Beratungs-
stellen haben – ebenso wie der Arbeitgeber – auch 
ohne ausdrückliche Beschwerde eines Arbeitnehmers 
die freie Entfaltung der Persönlichkeit der im Betrieb 
beschäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
zu schützen und die gegebenenfalls erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen (§ 75 Abs. 2 BetrVG). 

Den Beschäftigten dürfen auch bei Erhebung 
einer Beschwerde keine Nachteile entstehen. Es gilt 
ein gesetzliches Benachteiligungsverbot (§ 84 Abs. 
3 BetrVG; § 4 Abs. 3 BeschSchG; § 612a BGB). Dieses 
gilt auch dann, wenn die Beschwerde objektiv nicht 
begründet war. Grundsätzlich hat es für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die eine objektiv unrich-
tige Beschwerde erheben, daher keine negativen recht-
lichen Folgen.

Nach herrschender Rechtsprechung besteht nur  
bei bewusst wahrheitswidrigen Behauptungen ein  
Schadensersatzanspruch des beschuldigten Arbeit- 
nehmers.

3 sokoll, i./Kramer, i/bödeker, 
W.: iga report 13 – 1, auf-
lage april 2008, u. a. bKK 
bundesverband essen,  
issn 1612-1988 (1996). 
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> kirchlichen Einrichtungen, 
> Rechtsanwälten, 
> Selbsthilfegruppen usw., 
die Hilfestellung leisten können. 
Das Bundesministerium für Arbeit und soziale Fragen 
(BMAS), die Europäische Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
bieten einen Überblick über den Beratungsschutz. Die 
BAuA hat Instrumente zur Unterstützung der Bekämp-
fung von Mobbing in Betrieben entwickelt. Es werden 
betriebliche und überbetriebliche Schulungen zum 
Thema Mobbing in Betrieben angeboten.

Die bei den Arbeitsministerien der Länder instal-
lierten staatlichen Arbeitschutzverwaltungen (ASV) 
informieren die betroffene Person (ggf. nach deren 
Beschwerde) über ihre betrieblichen Möglichkeiten und 
über externe Hilfsangebote. Sie berät den Arbeitgeber 
sowie alle betrieblich Verantwortlichen, wie im konkre-
ten Fall vorgegangen werden kann und welche Präven-
tionsstrategien im eigenen Unternehmen sinnvoll sind. 

Hierfür stehen verschiedene Handlungshilfen zur 
Verfügung, wie z. B. vom Länderausschuss für Arbeits-
schutz und Sicherheitstechnik – LASI: ›Gegen Mobbing 
– Handlungsanleitung für die Arbeitsschutzverwaltun-
gen der Länder‹. 

Daneben startete am 01. Juni 2010 die erste bundes-
weite Mobbing-Meldestelle, nämlich die Bundeskom-
mission für Arbeitnehmerschutz (BukAs). Betroffene 
von Mobbing können sich persönlich oder per E-Mail an 
die BukAs wenden, Vorfälle über einen vorgefertigten 
Meldebogen melden und sich fachkundig beraten lassen.

Die Bundeskommission für Arbeitnehmerschutz 
verfügt über ein fundiertes, ganzheitliches Konzept zur 
Hilfe für Betroffene und Interventionsmöglichkeiten am 
Arbeitsplatz, um Konflikte dauerhaft zu lösen. Durch 
die Zusammenarbeit mit Gutachtern, Psychologen, 
Juristen, Mediatoren und anderen hochspezialisierten 
Fachkräften werden sowohl akute Fälle betreut, als auch 
Präventivkonzepte erarbeitet. 

d) Persönliche Mobbingprävention 
Die Liste der psychischen und physischen Folgen 

aufgrund von Mobbing-Attacken ist lang. 
Suchtkrankheiten, Frühpensionierung, Suizid sowie 

auch die Belastung des privaten Umfelds (Kollegen, 

Ehepartner, Kinder, Freunde, Bekannte) können u. a. 
die Folge sein. 

Bevor ein Mobbingopfer jedoch irgendetwas unter-
nimmt, sollte es seine Situation zunächst genau ana-
lysieren und seinen eigenen Standpunkt finden. Der 
Betroffene sollte für sich selbst auch folgende Fragen 
beantworten:
> Durch welche Bedingungen oder Handlungen fühle 

ich mich beeinträchtigt?
>  Wer ist für diese Bedingungen verantwortlich oder 

wer übt diese Handlungen aus?
>  Welcher Konflikt könnte sich dahinter verbergen?
>  Wie stehe ich zu dem möglichen Konflikt? Welche 

Lösungen halte ich für denkbar?
> Wie weit hat sich der Konflikt schon entwickelt? 

Welche anderen Personen sind bereits einbezogen?
> Was wünsche ich mir zukünftig im Umgang mit 

meinen Kollegen, mit meinem Vorgesetzten?
> Was bin ich bereit, dafür zu geben? 
Für den Betroffenen heißt es, möglichst früh einzu-
schreiten, an der eigenen Einstellung zu arbeiten und 
sich bewusst zu machen, warum ausgerechnet man 
selbst Opfer dieser anfänglichen Attacken ist. Spezielle 
Seminare können beispielsweise dabei helfen, sich 
besser behaupten zu lernen und Konflikten adäquat 
zu begegnen. Sollte man hingegen feststellen, dass 
ein Mitarbeiter in Gefahr gerät, Opfer systematischer 
Mobbingattacken zu werden, dann sollte dieser unter-
stützt und auf Mithilfe aus dem Kollegenkreis gesetzt 
werden. 

Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind sich 
der Formen und Folgen des Mobbings überhaupt nicht 
bewusst und unterstützen dieses vielleicht sogar unbe-
wusst direkt oder indirekt, ohne die eigene Mitwir-
kung zu erkennen. Auch hier können spezielle Lehr-
gänge dabei helfen, den Bewusstseinsgrad zu schärfen 
und so das Mobbing bereits im Vorfeld effektiver zu 
unterbinden. 

Empfehlenswert ist es, ein Mobbingtagebuch zu 
führen, in das der Betroffene alle Schritte seines Vor-
gehens und das seiner Widersacher einträgt. Bereits zu 
Beginn eines Konflikts ist eine gründliche Dokumenta-
tion empfehlenswert. Zur eigenen Absicherung sollten 
alle schriftlichen Dokumente gesammelt werden. Dabei 
ist Diskretion angeraten, denn der Gegner würde dies 
als weitere Provokation werten. Betroffene Mitarbei-

 › Empfehlenswert ist es,  
ein Mobbingtagebuch zu 
führen.‹

Mobbingopfer

Die eigene Situation 
genau analysieren  
und einen eigenen  
Standpunkt finden.
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In der Persönlichkeit begründete Probleme:
> geringe Sozialkompetenz
> zu niedriges/zu hohes Selbstwertgefühl
> Stimmungsschwankungen, Neigung zu 

Depressivität
> geringe Selbstwirksamkeitserwartung,  

Unsicherheit, Neigung zu gekränkten Gefühlen
Soziale Anpassungsprobleme:
> Arroganz 
> Eingriff in Kompetenzen anderer
> Rigidität
> Verstöße gegen betriebliche Ordnung
> Minimalismus auf Kosten anderer
> Alkoholabhängigkeit
> Körpergeruch
> auffällig modische oder altmodische Kleidung
> Auftreten, Benehmen, Verhaltensweisen, Gang 

Mit vorgenannten objektiven Feststellungen soll nicht 
der Versuch unternommen werden, die Verstöße der 
Täter kleinzureden oder gar zu entschuldigen. Es ist 
nur erforderlich, dass auch subjektiv und konsequent 
versucht wird, Mobbing förderndes oder auslösendes 
Verhalten der Opfer soweit wie möglich zu vermeiden. 
Dieses ›Gegensteuern‹ trägt nicht zuletzt dazu bei, 
die Zahl der Mobbingopfer so gering wie möglich zu 
halten.

3. Erlass des Allgemeinen Gleich-
stellungsgesetzes (AGG) – positive 
Veränderung der Rechtssituation

Das deutsche Rechtssystem enthält keine ausdrückli-
chen Hinweise darauf, dass Mobbing strafbar ist oder 
die Betroffenen zivilrechtliche Schritte in die Wege 
leiten können. 

Jeder Mensch hat jedoch im Grundgesetz (GG) ver-
ankerte Persönlichkeitsrechte, die auch als Schutz vor 
Mobbing gesehen werden können. Besonders hervor-
zuheben sind Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 und 2 sowie Art. 3 
Abs. 1 bis 3 GG.

Die Nachweisführung in Mobbingfällen ist jedoch 
oftmals äußerst problematisch, da in der Regel Zeugen 
und Beweismittel nicht zur Verfügung stehen. Straf- 
und Entschädigungsverfahren scheitern daher häufig 
aus Mangel an Beweisen.

terinnen oder Mitarbeiter sollten sich frühzeitig eine 
Vertrauensperson im Betrieb suchen, die sie über den 
Konflikt informieren. Auf ein etwaiges Gespräch mit 
dem Widersacher sollte man sich sehr gut vorbereiten. 
Eventuell bietet es sich an, einen möglichen Gesprächs-
verlauf im privaten Umfeld als Rollenspiel zu erproben. 
Auf keinen Fall sollte das Gespräch aus spontanem 
Ärger heraus geführt werden. 

Für die Betroffenen ist es in einer akuten Mobbing-
situation zusammenfassend besonders wichtig: 
> Ärger/Kummer nicht zu verschweigen, sondern 

frühzeitig zu versuchen, ein Gespräch mit dem 
Mobber oder der Mobberin zu führen,

> Unterstützung bei Kolleginnen und Kollegen oder 
Vorgesetzten einzuholen,

> innerbetriebliche Beratungsangebote wahrzuneh-
men (Betriebs-/Personalrat, Mitarbeitervertretung, 
Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungs-
beauftragte, Vertrauensperson etc.), soweit diese 
berufen wurden,

> externe Beratungsangebote (wie z. B. Mobbing-
Hotline, Selbsthilfegruppen oder Beratungsstellen) 
zu nutzen, 

> sowie den Arbeitgeber frühzeitig zu informieren, 
auch weil dies teilweise Voraussetzung für die 
Geltendmachung seiner Ansprüche ist.

> Außerbetrieblich könnte eine Mediation stattfin-
den, die z. B. durch die Gewerbeaufsicht initiiert 
werden könnte. 

> Außerdem bietet sich die Beratung und Behand-
lung durch einen Psychologen zur Stabilisierung 
der Persönlichkeit sowie zur Verbesserung  
der Assertivität bzw. des Selbstbewusstseins der 
betroffenen Beschäftigten an. 

Da die Ursachen häufig im Opfer selbst und seiner 
Persönlichkeit liegen, kann jeder Mitarbeiter versu-
chen, selbst gegenzusteuern, indem er sein Verhalten 
und seine Eigenarten überprüft und versucht, sich zu 
ändern. Dies ist besonders in nachfolgenden Beispie-
len möglich: 

Leistungsprobleme:
> fehlende erforderliche Kenntnisse oder Fähigkeiten
> geringe Anstrengungsbereitschaft
> hohe Fehlerquote

 › Der rechtliche Schutz gegen Mobbing 
ist in den Mitgliedstaaten der EU nicht 
einheitlich geregelt.‹
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Eine wesentliche Verbesserung für Mobbingbetroffene 
wurde durch die Verabschiedung des AGG erreicht. 
Geschädigte können sich jetzt auf das am 18. Juni 
2006 in Kraft getretene AGG berufen, wenn sie in 
ungerechtfertigter Weise aus Gründen der Rasse, der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Identität eine Benachteiligung erfah-
ren (§§ 1 und 7 AGG). Diese Bestimmungen können für 
wichtige Teilbereiche als ein Ersatz für ein fehlendes 
Anti-Mobbing-Gesetz herangezogen werden.

Eine wesentliche Erleichterung zur bisherigen 
Rechtslage bedeutet in bestimmten Fällen die Umkehr 
der Beweislast. Arbeitnehmer müssen nach § 22 AGG 
nur Indizien beweisen, die eine Diskriminierung ver-
muten lassen. Der Arbeitgeber trägt die Beweislast 
dafür, dass kein Verstoß vorliegt. Voraussetzung ist, 
dass die vorgeworfene Verhaltensweise auf einem der 
oben genannten Diskriminierungsmerkmale nach § 1 
AGG beruht. 

Gemäß § 13 AGG ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine 
Stelle einzurichten, die Beschwerden entgegennimmt. 
Sie ist durch Aushang oder sonst in geeigneter Form 
(Intranet) bekanntzumachen (§ 12 Abs. 5 AGG). Zunächst 
einmal hat jeder Betroffene – oder wer glaubt, betroffen 
zu sein – das Recht, sich an die Beschwerdestelle zu 
wenden. Die Beschwerde ist entgegenzunehmen, der 
Sachverhalt zu prüfen und das Ergebnis dem Beschwer-
deführer mitzuteilen (§ 13 AGG). 

Konnte eine Beschwerde nicht eingelegt werden 
oder geht der Arbeitgeber dieser nicht ausreichend 
nach, so sieht das AGG prinzipiell drei Möglichkeiten 
der Reaktion vor:
> Leistungsverweigerung – § 14 AGG 
> Anspruch auf Schadensersatz – § 15 AGG 
> Anspruch auf Entschädigung – § 15 AGG 

Juristisch relativ unproblematisch ist das sogenannte 
Leistungsverweigerungsrecht (§ 14 AGG). Trifft der 
Arbeitgeber trotz vorheriger Aufforderung keine 
geeigneten Maßnahmen zum Schutz des Betroffenen 
(bei einer Belästigung oder sexuellen Belästigung am 
Arbeitsplatz), so kann dieser unter Fortzahlung der 
Vergütung die Arbeit verweigern, bis der Arbeitgeber 
nachhaltig reagiert. Daneben besteht auch das Recht 
zur außerordentlichen Kündigung.

Kommt es zum Prozess, sind vor Gericht in vielen Fäl-
len Beweiserleichterungen zugunsten der Betroffenen 
möglich, wenn genügend Indizien vorliegen. 

Die hier genannten Rechtsgrundlagen wurden nur 
beispielhaft herangezogen. Daneben kommen noch 
eine Reihe weiterer gesetzlicher Bestimmungen – vor 
allem nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) oder 
dem Strafgesetzbuch (StGB) – zum Schutz der Betrof-
fenen und zur Verwirklichung ihrer Ansprüche in Frage. 

Der rechtliche Schutz gegen Mobbing ist in den 
Mitgliedstaaten der EU nicht einheitlich geregelt. 
Zwingend erforderlich erscheint zusammenfassend 
ein europäischer Beschluss über ein einheitliches 
›Anti-Mobbing-Gesetz‹.

4. Wie sollen sich Betriebe  
und Organisationen verhalten?

Zufriedenheit korreliert sehr mit Produktivität, Loyali-
tät, Kreativität, Engagement und Leistungsbereitschaft 
der Mitarbeiter. Negatives Verhalten reduziert auf der 
anderen Seite die Leistung der Beschäftigten und den 
Erfolg des Unternehmens.

Mit dem Ziel, das Betriebsklima im Unternehmen zu 
verbessern, Konflikte produktiv zu nutzen und negative 
Auswirkungen sozialer Konflikte auf Mitarbeiter und das 
Unternehmen zu verhindern, muss das Fehlverhalten von 
Mobbern bis hin zur Entlassung sanktioniert werden. 

Auf der Grundlage wissenschaftlicher Erhebungen 
ergeben sich eine Anzahl konkreter Empfehlungen für 
Organisationen zum Erlass von nachhaltigen adminis-
trativen Maßnahmen, die u. a. den Umgang mit Mob-
bing festlegen, aber gleichzeitig auch eine präventive 
Wirkung haben. 

Die wichtigsten davon sind im Einzelnen:
> Schaffung einer nachhaltigen Organisationskultur, 

die das kollektive, organisatorische Verhalten aller 
Beschäftigten sowie das Verhalten nach außen 
nachhaltig bestimmt 

> Erlass eines Ethik-Kodex als Verhaltensrichtlinie 
ethischer, aber auch leistungsbezogener Grund-
werte (gültig für alle Betriebsangehörige)

> Teambildende und edukative Maßnahmen zur 
Selbsthilfe und Selbstfindung (Workshop, Super-
vision, Trainee)
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heitsschutz am Arbeitsplatz – EU-OSHA – gehörigen 
Europäischen Beobachtungsstelle für arbeitsbedingte 
Risiken erhoben wurden. Wie die europaübergreifende 
Arbeitsplatzumfrage ESENER zeigt, sind 40 Prozent der 
europäischen Führungskräfte mit Gewalt und Belästi-
gungen am Arbeitsplatz konfrontiert. 

In diesem Zusammenhang sei abschließend noch 
auf folgende, in der Praxis leider viel zu selten beach-
tete Grundsätze für den Einsatz von Vorgesetzten und 
Führungskräften hingewiesen:

Soziale Kompetenz, Teamfähigkeit, Flexibilität, 
Belastbarkeit, Kommunikationsfähigkeit, Durchset-
zungsfähigkeit, Führungsfähigkeit, Einsatzbereitschaft, 
Entscheidungsstärke, Eigeninitiative, Selbstbeherr-
schung, Kooperationsbereitschaft, Problemlösungs-
kompetenz und Verantwortungsgefühl sind die 
wichtigsten Soft-Skills und daher bei Führungsper-
sönlichkeiten unerlässlich. Sicher wird nur selten ein 
Vorgesetzter mit all diesen positiven Eigenschaften 
anzutreffen sein. Da in der Regel ein autoritärer und 
unflexibler Führungsstil mit strenger Hierarchie vor-
herrscht, in dem eigenverantwortlich tätige Mitarbeiter 
nicht vorgesehen sind, ist bereits dadurch die Grund-
lage für Mobbing gelegt. 

Die Zahl der europäischen Länder, in denen ›Anti-
Mobbing-Gesetze‹ beschlossen wurden und auch tat-
sächlich Anwendung finden, wächst langsam, aber 
kontinuierlich. Neben Irland, Schweden, Norwegen, 
Frankreich, Finnland, Dänemark und Belgien verfügen 
auch Serbien, die Niederlande und die Schweiz über 
entsprechende Bestimmungen. 

Eine länderübergreifende Harmonisierung der recht-
lichen Bestimmungen in allen EU-Mitgliedsstaaten zum 
Schutz vor Mobbing ist längst überfällig.

 

> Effektiver Selektionsprozess für Manager  
(u. a. soziale Kompetenz sowie Konfliktfähigkeit 
erforderlich) 

> Beschluss über eine Betriebsvereinbarung zum 
Umgang mit Mobbing (innerbetriebliche Verhal-
tensmaßregeln, Sanktionierung von Mobbing) 

> Assertivitätstraining zur Selbstbehauptung und 
zum konstruktiven Umgang mit Konflikten

> Installation einer Abteilung zur Schlichtung/Media-
tion/Qualifizierung von Mobbing-Beauftragten

> Verhinderung von Mobbing als Hilfsmittel zum 
Personalabbau (Beschäftigte dürfen nicht mit 
Mobbing aus dem Betrieb ›hinausgeekelt‹ werden)

> Einführung neuer Adaptationsprogramme, die die 
Maßnahmen zur Integration neuer Mitarbeiter 
(zur Verhinderung von Mobbing in der gefährdeten 
Anfangsphase) unterstützen

> Coaching/Supervision für alle Beschäftigte 
zur Stärkung der Kommunikations- und 
Konfliktfähigkeit 

> Schulung interner Trainer, Personalfachleute, Füh-
rungskräfte und Betriebsräte zur Mobbingpräven-
tion und Mobbingbeherrschung

> Praktizierung von Mobbingmanagement und 
Mobbing-Prävention

> Einrichtung eines Psychologischen Zentrums 
im Betrieb für die anonyme Meldung von 
Mobbingvorfällen

5. Fazit

Der Ende Januar 2011 veröffentlichte Bericht ›Work-
place Violence and Harassment: a European Picture‹ 
enthält internationale Statistiken, die von der zur 
Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesund-

D r .  E D M U n D  C z A P E k Walpertskirchen, Oberverwaltungsrat a. D., 
ehem. Verband der Diözesen Deutschlands
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Es gibt uns nicht, weil wir im Gesetz stehen, wir stehen 
im Gesetz, weil es die Buko seit 1991 gibt.

Mit der MVG-Novellierung 2013 wurde die Bundes-
konferenz AGMAV+GA im Mitarbeitervertretungsgesetz 
der EKD verankert. Das Gesetz wurde damit einer seit 
über 20 Jahren bestehenden Realität angepasst.

Schon 1991 erkannten Vertreter der Arbeitsgemein-
schaften und Gesamtausschüsse der Mitarbeitervertretun-
gen, dass eine solche Vernetzung erforderlich ist, um  
ihre Interessen zu vertreten. Mit gemeinsamen Aktionen 
wollte man Einfluss auf die Inhalte des MVG-EKD 
nehmen, um sicherzustellen, dass die Interessen der 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Diakonie endlich berücksichtigt werden.

Durch das Handeln der Buko entwickelte sich ein 
Selbstverständnis, das über die Jahre ständig angepasst 
wurde. In der Klausur im April 2014 wurde diese an  
die aktuellen Gegebenheiten angepasst und kann unter 
www.buko-diakonie.de eingesehen werden.

Die Bundeskonferenz 
» organisiert den Informationsaustausch auf 

Bundesebene, 
» fördert den Diskussionsprozess um das kirchliche 

Arbeitsrecht,
» initiiert Aktionen, Demonstrationen, Kundgebungen, 
» bietet Tagungen und Fortbildungen an,
» unterstützt die AGMAVen und GAs durch Infor- 

mationen, Erfahrungsaustausch, Koordination, 
Kooperation, Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen, 

» kooperiert mit der Stäko (Ständige Konferenz im 
verfassten kirchlichen Bereich),

» arbeitet mit kirchlichen und sozialen Verbände  
sowie den Gewerkschaften zusammen.

Die Bundeskonferenz kämpft für die Gestaltung einer 
zukunftsfähigen Mitbestimmung auf oder über dem 
Niveau des Betriebsverfassungsgesetzes. Diese wird 
am besten durch die Anwendung und Weiterentwick-
lung der staatlichen Gesetze verwirklicht. Auch in 
diakonischen Einrichtungen, Konzernen und Aktien-
gesellschaften muss die Geltung des BetrVG und  
der Unternehmensmitbestimmungsgesetze erreicht 
werden.

Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Geltung der von 
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften ausge-
handelten Tarifverträge in der Fläche. Eine Gestaltung 
von Arbeitsrecht in Kommissionen ist nicht geeignet, 
das strukturelle Ungleichgewicht der Arbeitnehmer/-
innen gegenüber den Arbeitgebern aufzuheben.  
Damit es bis zur Geltung von Tarifverträgen nicht zu 
weiteren Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen 
kommt, halten einige AGMAVen und GAs an der 
Mitarbeit in arbeitsrechtlichen Kommissionen fest.

Seit Anfang 2015 verfügt die Bundeskonferenz  
über eine Geschäftsstelle in Kassel. Diese soll als 
Ansprechpartner für die Arbeitsgemeinschaften und 
die Gesamtausschüsse dienen und die Arbeit der 
Sprechergruppe koordinieren und unterstützen.  
Für diese Aufgaben steht Nicole Müller in der Regel 
täglich von neun bis zwölf Uhr zur Verfügung.

Kontaktdaten der Geschäftsste l le :
» Nicole Müller 

Heinrich-Wimmer-Straße 4, 34131 Kassel 
Telefon 0561/9378-1993, Fax 0561/9378-1994 
E-Mail: kontakt@buko-diakonie.de 
www.buko-diakonie.de

Die Bundeskonferenz (Buko) 

der Arbeitsgemeinschaften 

der Mitarbeitervertretungen 

und der Gesamtausschüsse 

im diakonischen Bereich,  

ein Gremium des MVG?

Die Bundeskonferenz wird über ihre Arbeit und Aktionen in  
weiteren Ausgaben der Arbeitsrecht+Kirche informieren.  
Für den dazu zur Verfügung gestellten Raum bedankt sich die  
Sprechergruppe bei dem Verantwortlichen und dem Verlag.

»
B U K O

Sprechergruppe vor  

der Geschäftsstelle  

der Buko:

Nicole Müller  

(Leitung der  

Geschäftsstelle),  

Lothar Germer,  

Sonja Gathmann,  

Siegfried Löhlau,  

Hans Appel und  

Manfred Quentel

M o b b i n g



18 M a t e r i e l l e  P a r i t ä t  i n  d e r  A R K

Nicht originell, aber lehr-
reich: Materielle Parität 
in der ARK der EKD

Die Arbeitsrechtliche  
Kommission der EKD ist 
einerseits nicht besonders 
originell. Ihre Beschlüsse 
betreffen kaum 2.000 
Beschäftigte. Viele von 
ihnen arbeiten im Kirchen-
amt der EKD in Hannover 
und dem Evangelischen 
Werk für Diakonie und Ent-
wicklung (EWDE) in Berlin. 
Dazu kommen 30 kleinere 
Einrichtungen im Bundes-
gebiet und die Angestellten 
der Evangelisch-reformier-
ten Kirche (Leer).

Andererseits ist die Beschäftigung mit dieser Kommis-
sion interessant und lehrreich. Denn an ihr kann man 
sehen, wie das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 
November 2012 auf EKD-Ebene verarbeitet wird. Und 
man erfährt etwas über materielle Parität in Arbeits-
rechtlichen Kommissionen.

 Die ARK der EKD hat 16 Mitglieder. Der Rat der EKD 
und der Aufsichtsrat des EWDE berufen als Vertreter 
der Arbeitgeber acht Mitglieder. Die acht Vertreter der 
MitarbeiterInnen sollen von ›beruflichen Vereinigungen 
der Mitarbeiter‹ bestellt werden. Dazu müssen diesen 
Vereinigungen 20 Prozent der Beschäftigten angehö-
ren. Andernfalls berufen die betrieblichen MAVen der 
größeren EKD-Einrichtungen acht Mitglieder. ›Verei-
nigungen der Mitarbeiter‹ hatten sich nie gemeldet. 
Daher benannten bisher immer nur die MAVen die 
VertreterInnen für die Kommission.

Die Amtsperiode der ARK der EKD beträgt vier Jahre. 
Die letzte hatte im Jahr 2009 begonnen und sollte im 
August 2013 enden. Im März 2013 benannten die MAVen 
ihre VertreterInnen für die nächste Periode bis 2017. 
Daraus wurde jedoch nichts. Denn im Juli 2013 erhielten 
die Mitglieder der ARK ein Schreiben des Kirchenam-
tes der EKD, in dem ein Beschluss des Rates der EKD 
vom 28. Juni 2013 zur Kenntnis gegeben wurde: Mittels 
gesetzesvertretender Verordnung des Rates der EKD 
war die Amtsdauer der ARK bis zum 31. Dezember 2014 
verlängert worden. (Amtsblatt der EKD Nr. 7/2013, S. 199) 

An diesem Vorgang sieht man – erstens: Der Rat der 
EKD kann nicht nur Vertreter der Arbeitgeber in die 
Arbeitsrechtliche Kommission berufen. Er kann auch 
die Amtsdauer der Kommission verlängern. 

Das war keine Kompetenzüberschreitung. Der Rat 
und die Synode der EKD besitzen nach der Grundord-
nung der EKD diese Kompetenz. Arbeitsrechtliche Kom-
missionen sind kirchliche Gremien. Ihre Verfasstheit 
legen die Leitungsorgane der Kirchen fest. Das gilt ana-
log ebenso in der Diakonie und im Deutschen Caritas-
verband. Auch dort beschließen die Leitungsgremien 
der Verbände über die Errichtung ihrer Kommissionen, 
über die Anforderungen an die Mitglieder, die Verfahren 
der Delegation und Benennung, über die Zugriffe auf 
Ressourcen, Ausstattung, Freistellungen – und eben 
auch über die Amtsdauer.

Die Begründung für die Verlängerung der Amtsdauer 
der ARK der EKD informiert über einen weiteren Punkt: 

D r .  h E r M A n n  L ü h r S
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In dem Schreiben des Kirchenamtes vom 11. Juli 2013 an 
die Mitglieder der Kommission hieß es: 
> ›Hintergrund für die Verlängerung der Amtszeit ist 

der Entwurf des ›Arbeitsrechtsregelungsgrundsät-
zegesetzes 2013‹, mit dem die Rahmenbedingun-
gen für die kirchliche Arbeitsrechtssetzung neu 
geordnet werden sollen. [...] Sollte die Synode das 
Kirchengesetz auf ihrer 6. Tagung vom 10. bis 13. 
November 2013 beschließen, wäre anschließend 
eine Anpassung des Arbeitsrechtsregelungsgeset-
zes der EKD an das Arbeitsrechtsregelungsgrund-
sätzegesetz 2013 erforderlich. In dieser Situation 
wäre eine Neubesetzung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission für eine Amtszeit vom 1. Septem-
ber 2013 bis zum 31. August 2017 nicht sinnvoll 
gewesen.‹

An der Begründung sieht man – zweitens: Änderun-
gen an der Arbeitsrechtlichen Kommission werden 
vorgenommen, wenn die kirchlichen Leitungsgre-
mien es für sinnvoll ansehen. Ihre Entscheidung folgt 
Zweckmäßigkeitserwägungen.

Die Synode der EKD beschloss im November 2013 
neue Grundsätze für die Zusammensetzung und 
Arbeitsweise von Arbeitsrechtlichen Kommissionen 
im evangelischen Bereich. Damit sollte Anforderun-
gen entsprochen werden, die das Bundesarbeitsgericht 
am 20. November 2012 aufgestellt hatte. Ein Streikver-
bot in kirchlichen Einrichtungen, so das BAG, sei u. a.  
dann gerechtfertigt, wenn Gewerkschaften sich im 
›dritten Weg der Kirchen‹ koalitionsmäßig betätigen 
können. 

Im November 2014 änderte die Synode der EKD 
auf der Grundlage ihrer Beschlüsse von 2013 einige 
Regelungen der ARK der EKD. Des Weiteren berufen 
der Rat der EKD und der Aufsichtsrat des EWDE acht 
Arbeitgebervertreter. Vier der acht Arbeitnehmer- 
vertreterInnen sollen nun aber von ›Gewerkschaften, 
die die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 Tarifver-
tragsgesetz erfüllen, und von Mitarbeiterverbänden‹ 
entsandt werden, wenn in ihnen jeweils 3 Prozent  
der Beschäftigten im Zuständigkeitsbereich der ARK 
organisiert sind. Melden sich keine Gewerkschaften 
oder Verbände, so benennen die Mitarbeitervertre-
tungen wie bisher alle acht VertreterInnen. (ARRG.EKD 
§ 4 Abs. 6)

Zeigen mehrere Gewerkschaften oder Mitarbeiterver-
bände an, dass sie Vertreter entsenden wollen, sollen 
sie sich untereinander auf die Verteilung der Sitze 
einigen. Einigen sie sich nicht, ›entscheidet auf Antrag 
der Präsident oder die Präsidentin des Kirchengerichts-
hofs der Evangelischen Kirche in Deutschland über die 
Sitzverteilung.‹ (ARRG.EKD § 4 Abs. 4)

Hieran sieht man – drittens: Im Konfliktfall bestimmt 
der Kirchengerichtshof der EKD die Zusammensetzung 
der Arbeitnehmervertretung in der Arbeitsrechtlichen 
Kommission.

Eine weitere Änderung betrifft die Beschlussregeln 
der Kommission. Bisher konnten Beschlüsse nur gefasst 
werden, wenn zwei Drittel der Mitglieder – also mindes-
tens auch drei Arbeitnehmervertreter – anwesend sind. 
In der Vergangenheit hatten Arbeitnehmervertreter in 
bestimmten Situationen durch Nicht-Teilnahme die 
Beschlussunfähigkeit herbeigeführt und mit diesem 
Mittel Beratungen über nachteilige Beschlüsse blo-
ckiert. Im ARRG.EKD § 12 Abs. 5 ist festgelegt:

›Ist die Arbeitsrechtliche Kommission trotz zwei-
maliger ordnungsgemäßer Ladung nicht beschlussfä-
hig, kann sie mit Zustimmung mindestens der Hälfte 
ihrer Mitglieder die Angelegenheit dem Schlichtungs-
ausschuss zur Entscheidung vorlegen. Über eine ihm 
vorgelegte Angelegenheit entscheidet der Schlich-
tungsausschuss in voller Besetzung. Ist der Schlich-
tungsausschuss trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht 
vollständig besetzt, so kann er nach erneuter Ladung 
mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder in der 
Sache beschließen.‹

An dieser Regelung sieht man – viertens: Beschlüsse 
können in der Arbeitsrechtlichen Kommission und im 
Schlichtungsausschuss nunmehr ganz ohne Anwesen-
heit von ArbeitnehmervertreterInnen gefasst werden.

Fazit

Die vier Punkte markieren wesentliche Unterschiede 
zwischen Tarifverhandlungen unter dem Tarifver-
tragsgesetz und Verhandlungen in Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen. Bei Verhandlungen unter dem Tarif-
vertragsgesetz können die Arbeitgeberverbände den 
Gewerkschaften keine Verfahren oder Modalitäten 
auferlegen, unter denen verhandelt wird. Beide Sei-
ten müssen sich über die Verhandlungsbedingungen 

ARRG

Änderungen werden 
vorgenommen, wenn 
die kirchlichen Leitungs-
gremien es für sinnvoll 
ansehen.
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sionen mit anderen, auch nicht mit Gewerkschaften. 
Sie laden sie zu Anhörungen ein. 
Im System der Arbeitsrechtlichen Kommissionen set-
zen die Leitungsinstanzen der Arbeitgeberseite die 
Verhandlungsbedingungen und ändern sie bei Bedarf. 
Auf diese Weise übersteigt die soziale Mächtigkeit 
von Kirchen, Diakonie und Caritas als Arbeitgeber die 
der Arbeitgeber in der Privatwirtschaft. In Arbeits-
rechtlichen Kommissionen gibt es von Anfang an kein 
materielles Verhandlungsgleichgewicht und es kann in 
diesem Rahmen auch nicht hergestellt werden.

Die EKD belegt das am Beispiel ihrer eigenen ARK 
– und zeigt die Gründe auf, aus denen sich die Gewerk-
schaft ver.di daran nicht beteiligt.

verständigen und dazu Vereinbarungen treffen. Sol-
che Vereinbarungen bestehen vielfach besonders in 
Absprachen für Schlichtungen. 

Im Gegensatz dazu legen im System der Arbeits-
rechtlichen Kommissionen die Leitungsorgane der 
Kirchen und die Verbandsleitungen von Diakonie und 
Caritas den Rahmen und die Bedingungen fest, unter 
denen verhandelt wird. Das ist im System der Arbeits-
rechtlichen Kommissionen auch gar nicht anders mög-
lich, denn diese Kommissionen sind kirchliche bzw. 
verbandsinterne Gremien. Über sie beschließen die 
Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände selbst. Daher 
führen sie auch keine Verhandlungen über den Aufbau 
und die Arbeitsweise von Arbeitsrechtlichen Kommis-

Druckexemplare erhältlich bei 

berno.schuckart-witsch@verdi.de 

Online Exemplare: 

www.streikrecht-ist-grundrecht.de 

D r .  
h E r M A n n 

L ü h r S

Vorsitzender der  
MAV im Ev. Werk für 

Diakonie und  
Entwicklung e. V., 

Mitglied der Arbeits-
rechtlichen Kommis-

sion der EKD
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Die Wahl der  
Mitarbeitervertretung – 
Ein Update

Bereits in der A+K 2013,  
Seite 8 ff., wurde die Arbeit 
des Wahlvorstandes bei  
der Wahl der Mitarbeiter-
vertretung umfassend  
vorgestellt und ein Zeitplan 
für eine solche Wahl unter 
Beachtung der wichtigsten 
Vorschriften gegeben.  
Die Autorin gibt eine Über-
sicht über die Änderung der 
gesetzlichen Vorschriften 
und greift praxisbezogene 
Sonderprobleme auf.

Änderung in der Gesetzeslage:  
Die Wahlberechtigung

Im Bereich des MVG-EKD gab es seit 2011 keine  
Änderungen in der Wahlordnung mehr. Im Bereich der 
Konföderation Evangelischer Kirchen in Niedersach-
sen wurde die letzte Änderung der Wahlordnung im  
Jahr 2004 durchgeführt. Insofern hat sich in den  
Wahlordnungen selbst nichts geändert. Allerdings 
wurde das Mitarbeitervertretungsgesetz der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland Ende 2013 geändert, 
so dass sich hieraus auch eine Änderung für die Wahl 
ergeben hat:
> Die Wahlberechtigung der Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen kann unter Umständen nicht vorlie-
gen, wenn diese über einen bestimmten Zeitraum 
beurlaubt sind. Vor der Änderung von 2013 sah § 9 
Abs. 3 MVG-EKD vor, dass Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen nicht wahlberechtigt sind, wenn sie 
seit mehr als drei Monaten beurlaubt sind. Diese 
Vorschrift wurde nun dahingehend geändert, dass 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nur in dem Fall 
nicht wahlberechtigt sind, wenn sie seit mehr  
als drei Monaten und für wenigstens weitere drei 
Monate beurlaubt sind. Diese Änderung ergibt 
Sinn, da die Wahlberechtigung nicht allein davon 
abhängig sein kann, wie lange man in der Vergan-
genheit beurlaubt war, denn bei einer zeitnahen 
Rückkehr wird man ggf. fast die gesamte Amtspe-
riode von der neu gewählten Mitarbeitervertre-
tung vertreten werden, ohne selbst ein Wahlrecht 
gehabt zu haben. Eine Ausnahme vom Wahlrecht 
ergibt nur dann Sinn, wenn man tatsächlich für 
einen längeren Zeitraum nicht in den Betrieb 
zurückkehren wird.

Problemstellung 1:  
Wahlberechtigung bei Kündigung

Wird ein Mitarbeiter ordentlich gekündigt, so hängt 
seine Wahlberechtigung davon ab, wann das Arbeits-
verhältnis tatsächlich endet, wann also die ordentli-
che Kündigungsfrist abläuft. Liegt dieser Zeitpunkt 
nach dem Wahltag, so ist er weiterhin wahlberechtigt. 
Liegt der Zeitpunkt der tatsächlichen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses allerdings vor dem Wahltag, so ist 

n o r A  W ö L f L
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er nicht mehr wahlberechtigt. Hieran ändert auch eine 
anhängige Kündigungsschutzklage nichts. 

Dies gilt auch bei der außerordentlichen fristlosen 
Kündigung, so dass unabhängig von der Frage, ob der 
Arbeitnehmer gegen die Kündigung gerichtlich vor-
geht – also auch unabhängig von der Frage, ob diese 
Kündigung tatsächlich wirksam ausgesprochen wurde 
oder nicht –, zunächst von einer sofortigen Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses ausgegangen wird und 
damit die Wahlberechtigung entfällt. Etwas anderes 
könnte lediglich dann gelten, wenn die Kündigung 
offensichtlich unwirksam ist. Eine solche offensichtlich 
unwirksame Kündigung liegt aber in den seltensten 
Fällen vor, so dass zunächst davon auszugehen ist, 
dass der betroffene Mitarbeiter bzw. die betroffene 
Mitarbeiterin nicht wahlberechtigt ist. 

Natürlich kann der Wahlvorstand die Wählerliste 
jederzeit vor der Wahl berichtigen, wenn sich die tat-
sächlichen Verhältnisse ändern, d. h. wenn etwa die 
Kündigung hinfällig wird.

Problemstellung 2:  
Wahlberechtigung von 
Honorarkräften

Die klassische Honorarkraft ist selbstständig, hat i. d. 
R. einen Werkvertrag oder einen freien Dienstvertrag 
(mit entsprechender Selbstständigkeit) mit der Ein-
richtung abgeschlossen (keinen Arbeitsvertrag) und 
ist entsprechend des Vertrags anders in den Betrieb 
eingegliedert als der klassische Arbeitnehmer. In die-
sem Fall ist die Honorarkraft nicht wahlberechtigt, weil 
sie kein Mitarbeiter bzw. keine Mitarbeiterin im Sinne 
von § 2 MVG-EKD ist. 

Allerdings ist es zunehmend so, dass als Honorar-
kräfte auch solche Kräfte bezeichnet werden, die bei 
genauerem Hinsehen Arbeitnehmer sind. Das sind  
z. B. die Fälle der sogenannten ›Schein-Selbstständigen‹, 
die zwar formal gestaltet evtl. einen Werk- oder freien 
Dienstvertrag haben, aber ebenso wie alle anderen in 
den Betrieb eingegliedert sind. Hierzu hat die Recht-
sprechung einige Abgrenzungskriterien entwickelt: 
> Für ein Arbeitsverhältnis spricht eine konkrete  

Eingliederung in die Arbeitsorganisation der 
Dienststelle (denn einen Dienst- oder Werkvertrag 
macht gerade das selbstständige Arbeiten aus).

> Für ein Arbeitsverhältnis spricht ein umfassendes 
Weisungsrecht des Arbeitgebers hinsichtlich Zeit, 
Dauer und Ort der Erbringung der Leistung (d. h. 
der/die Betreffende wird fremdbestimmt eingeteilt 
und kann seine Arbeit eben nicht selbstständig 
gliedern).

> Für ein Arbeitsverhältnis spricht es, wenn der/die 
Betreffende wirtschaftlich abhängig vom Dienst-
geber ist (so etwa, wenn die Leistungen nur gegen-
über einem Betrieb erbracht werden, Wesen der 
Selbstständigkeit ist dagegen das Vorhandensein 
mehrerer Auftraggeber).

> Für ein Arbeitsverhältnis spricht eine Bezahlung 
nach dem klassischen Lohnprinzip, d. h. der Arbeit-
geber trägt die Krankenversicherung und andere 
Abgaben. (Soweit ein Festpreis oder ein Stunden-
lohn für eine/n selbstständig Tätige/n gezahlt  
wird und der/die Betreffende selbst für Kranken-
versicherung und Abgaben aufkommen muss, so 
wird dies nur möglich sein, wenn ein weit höherer 
als der übliche Stundenlohn gezahlt würde.)

> Für eine Selbstständigentätigkeit kann sprechen, 
wenn die Arbeitsmittel durch den/die Betroffene(n) 
selbst vorgehalten werden müssen (z. B. Dienstwa-
gen, Dienstkleidung, weitere Arbeitsmaterialien).

Es ist also nicht möglich, die Frage nach der Wahlbe-
rechtigung pauschal zu beantworten, da es nicht auf 
die äußere Bezeichnung, sondern auf die tatsächlichen 
Gegebenheiten ankommt. 

Sollte der Wahlvorstand Zweifel hinsichtlich des 
Bestehens/Nichtbestehens der Wahlberechtigung 
haben, müsste er theoretisch wie folgt prüfen:
1. Was für ein Vertrag liegt zugrunde? 
2. Was für Tätigkeiten führt die Person aus,  

tut sie das eigen- oder fremdbestimmt? 
3. Wie weit gehen die Weisungsrechte, wie weit  

darf der Arbeitgeber in die Arbeit eingreifen?
4. Wie wird abgerechnet?

Allerdings sei hierzu zu bemerken, dass es zwar 
Aufgabe des Wahlvorstandes ist, richtige Listen der 
Wahlberechtigten und Wählbaren zu erstellen, dass 
ein ehrenamtlich arbeitender Wahlvorstand mit den 
ihm zur Verfügung stehenden Kenntnissen und Mit-
teln aber im Zweifel keine fundierte abschließende 
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geeigneter Weise Kenntnis nehmen können. Insofern 
sollten die Listen in allen Dienststellen/Dienststellen-
teilen aushängen bzw. zur Einsichtnahme ausliegen. 
Soweit es für den Wahlvorstand nicht möglich ist, die 
Listen selbst auszuhängen, reicht es aus, einer Person 
des Vertrauens dieser Dienststelle bzw. dieses Dienst-
stellenteils (einem MAV-Mitglied z. B.) die Listen mit 
der Bitte zuzusenden (zuzumailen), diese allgemein 
zugänglich zu machen (z. B. im MAV-Büro oder einem 
anderen Büro auszulegen etc.) und dem Wahlvorstand 
eine kurze Bestätigung zukommen zu lassen, dass dies 
tatsächlich geschehen ist.

Zu beachten ist, dass die Listen dann auch jeweils in 
den aktualisierten Fassungen an allen Stellen ausgelegt 
werden bzw. allen Dienststellen zugesandt werden 
müssen. 

Problemstellung 4: Fehler in den  
Listen der wahlberechtigten 
und wählbaren Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen

Der Wahlvorstand stellt die Listen der wahlberechtig-
ten und wählbaren Mitarbeiter auf. Diese enthalten 
naturgemäß Fehler, da der Wahlvorstand auch nur das 
aufnehmen kann, was ihm (i. d. R.) von der Personal-
abteilung an Informationen geliefert wurde. In den 
seltensten Fällen sind solche Listen komplett richtig 
und das ist auch kein Problem, denn die Wahlordnung 
sieht für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin (im 
EKD-Bereich auch für die Dienststellenleitung) ein 
Einspruchsrecht vor. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter 
und jede Mitarbeiterin hat die Möglichkeit, an einer 
Berichtigung mitzuwirken. Tun die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dies nicht ausreichend, dann ist dies 
nicht ein Problem des Wahlvorstands. Der Wahlvor-
stand ist lediglich verpflichtet, die Listen aufzustel-
len und über eingehende Einsprüche zu entscheiden. 
Die Wahlordnung sieht vor, dass der Wahlvorstand 
unverzüglich über den Einspruch entscheidet (also 
entweder den Einwand als richtig erkennt oder dies 
nochmals nachprüft, indem er bei der Personalab-
teilung bzw. den betreffenden Mitarbeitern konkret 
nachfragt) und einen schriftlichen Bescheid erteilt. Das 
bedeutet: Sollte der Wahlvorstand zu dem Ergebnis 
kommen, dass der Einwand richtig ist, so teilt er dies 

Entscheidung hierzu fällen kann. Allerdings lohnt 
es sich hier immer genauer hinzusehen, da gerade  
diese Mitarbeiter eine besondere Aufmerksamkeit 
(und ggf. Schutz) verdienen. Und letztendlich verbleibt  
auch für einzelne Mitarbeiter (im EKD-Bereich auch 
für die Dienststellenleitung) die Möglichkeit, Ein-
spruch gegen die Listen zu erheben und damit eine 
nochmalige Prüfung und ggf. Korrektur der Listen 
herbeizuführen. 

Problemstellung 3: Bekanntgabe  
der Listen bei weit entfernten 
Dienststellen

Viele kirchliche Einrichtungen sind in Dienststellen 
aufgegliedert, welche in weiter räumlicher Entfernung 
liegen oder weit entfernte Dienststellenteile besitzen. 
Hier stellt sich häufiger die Frage, inwiefern der Wahl-
vorstand bei der Bekanntgabe der Listen diese Dienst-
stellen oder Dienststellenteile berücksichtigen muss.

Im MVG-EKD und der dazugehörigen Wahlord-
nung existiert hierzu keine ausdrückliche Regelung. 
Im Bereich der Konföderation Evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen gilt § 4 Abs. 2 S. 2 der Wahlordnung: 
›Vollständige Abschriften der Listen sollen in jeder der 
beteiligten Dienststellen ausgelegt werden.‹ Die Vor-
schrift besagt zwar nur, dass die Listen in jeder betei-
ligten Dienststelle ausgelegt werden ›sollen‹. ›Sollen‹ 
heißt zwar nicht ›müssen‹, aber mehr als ›können‹. 
›Soll‹ heißt ›muss, wenn es geht‹. Eine Verpflichtung 
besteht also dann, wenn das Auslegen mit vertretba-
rem Aufwand möglich ist. 

Auch wenn im Bereich des MVG-EKD hierzu keine 
ausdrückliche Regelung existiert, werden in beiden 
Bereichen die gleichen Anforderungen gestellt, denn 
in beiden Bereichen geht es um die Frage, ob die Lis-
ten in geeigneter Form ›bekanntgegeben‹ worden 
sind. Eine ausreichende Bekanntgabe liegt vor, wenn 
die Mitarbeitenden ausreichend Möglichkeiten zur 
Einsicht und Kenntnisnahme der Listen haben. Es ist 
erforderlich, dass die Listen an allgemein zugänglichen 
Stellen ausgelegt werden. Unter Umständen sind die 
Listen den Mitarbeitenden auch zuzuschicken, wenn 
Dienststellenteile weiter entfernt sind. Ein Auslegen 
in nur einer Dienststelle bei großer räumlicher Entfer-
nung reicht nicht aus, damit alle Mitarbeitenden in 

 › Datenschutzbelange treten 
hinter die Anforderungen 
der Wahlordung zurück‹
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dem jeweiligen Mitarbeiter mit, der Einspruch erho-
ben hat, und ändert die Liste entsprechend. Sollte der 
Wahlvorstand zu dem Ergebnis kommen, dass der Ein-
spruch unbegründet ist, teilt er das dem Mitarbeiter/
der Mitarbeiterin ebenfalls mit, allerdings mit einem 
Hinweis auf die Möglichkeit der Anfechtung der Wahl 
gem. § 14 des Mitarbeitervertretungsgesetzes.

Problemstellung 5: Datenschutz

Die Listen der wahlberechtigten und wählbaren Mitar-
beiter bzw. Mitarbeiterinnen sollen bekanntgegeben 
werden. Hier melden sich oft Datenschutzbeauftragte 
zu Wort, deren Aufgabe es gerade ist, zu überwachen, 
ob ein ausreichender Schutz solcher Daten der Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen gewährleistet wird. 
Hieraus ist erkennbar, dass zwischen einer solchen 
Bekanntgabe und dem Datenschutz ein Spannungs-
verhältnis besteht und ein ausreichender Ausgleich 
gefunden werden muss.

Das Gesetz ordnet die Bekanntgabe der Listen 
gegenüber allen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
an und trifft damit eine ausdrückliche Regelung. Das 
Gesetz hat hier durch die ausdrückliche Regelung der 
Bekanntgabe schon eine Wertung hinsichtlich der 
Rechtsgüter getroffen. Die Wertung geht dahin, dass 
allen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ›in geeigneter 
Weise‹ ermöglicht werden muss, angemessen ihr Wahl-
recht auszuüben. Wenn der Wahlvorstand sich in den 
Grenzen dieser Maßgabe bewegt, bewegt er sich auch 
in den Grenzen seiner Verpflichtung zum Datenschutz. 
Vom Wahlvorstand ist also zu beachten, dass die Daten 
nicht veröffentlicht, sondern nur den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen zugänglich gemacht werden (wo die 
Listen also ausliegen oder aushängen). Und die Listen 
dürfen natürlich auch nur die erforderlichen Informa-
tionen enthalten, also nicht das Geburtsdatum, Beur-
laubungen etc. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
benötigen nicht alle Informationen, um nachzuprü-
fen, ob der Wahlvorstand die Vorschriften zur Wähl-
barkeit oder Wahlberechtigung richtig angewendet 
hat, sondern im Prinzip ›nur‹ die Information, wen der 
Wahlvorstand als wahlberechtigt und wählbar ansieht. 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen nicht die 
Arbeit des Wahlvorstands überprüfen, sondern ggf. 
Einspruch einlegen, wenn sie z. B. andere Informatio-

nen haben (z. B. eine längere Beurlaubung, von der der 
Wahlvorstand nichts weiß o. ä.). 

Dass ein Missbrauch der Daten auf den Listen 
natürlich nicht vollkommen ausgeschlossen ist, wenn 
die Listen bekanntgegeben werden, versteht sich von 
selbst. Die Verantwortung darüber trifft allerdings nicht 
den Wahlvorstand. Soweit er sich in den Grenzen der 
Wahlordnung bewegt, treten datenschutzrechtliche 
Bedenken dahinter zurück.

Problemstellung 6: Arbeitsbefreiung

Der Wahlvorstand muss zur Durchführung der Wahl 
viel Zeit investieren. Die Arbeit erfolgt ehrenamtlich, 
das Wahlvorstandsmitglied hat aber Anspruch auf 
Arbeitsbefreiung, d. h. die Arbeit für den Wahlvorstand 
soll in der Arbeitszeit ohne Minderung der Bezüge 
erfolgen. Die Mitglieder des Wahlvorstands haben 
unterschiedliche Berufsfelder und unterschiedliche 
Interessen. Während es einer Krankenschwester in der 
Regel nicht möglich sein wird, während ihrer regel-
mäßigen Arbeitszeit nebenbei Wahlvorstandsarbeit 
zu leisten, kann dies bei einer Bürokraft zwar mög-
lich sein, allerdings mit der Folge, dass die eigentliche 
Arbeit liegen bleibt. Während ein Mitglied lieber die 
Wahlvorstandsarbeit nach Büroschluss macht, möchte 
ein anderes Mitglied nicht, dass hierdurch Mehrarbeit 
entsteht. 

Für den Wahlvorstand gibt es keine ausdrückliche 
Regelung zur Handhabung der aufzuwendenden Zeit. 
Darum wird hier hilfsweise der § 19 MVG herangezogen. 
Dieser sieht vor, dass einem Mitglied, dem die Ausübung 
des Amtes in der Regel innerhalb der Arbeitszeit nicht 
möglich ist, auf Antrag Entlastung am Arbeitsplatz 
zu gewähren und ggf. für eine Ersatzkraft zu sorgen 
ist. Ist aus dienstlichen Gründen eine Wahrnehmung 
innerhalb der Arbeitszeit nicht möglich, ist Freizeitaus-
gleich zu gewähren. Nur wenn dieser aus betrieblichen 
Gründen nicht möglich ist, dann ist die Zeit wie Mehr-
arbeit zu vergüten. Hieraus ergibt sich ein Stufenver-
hältnis: Entlastung, Freizeitausgleich, Bezahlung. Zu 
berücksichtigen ist dabei, dass die Entscheidung nicht 
beim Wahlvorstand liegt, sondern dass ›dienstliche 
Gründe‹ erforderlich sind, die die Mehrarbeit notwen-
dig machen. Also: Ist einem Mitglied des Wahlvorstands 
die Wahlvorstandstätigkeit innerhalb der Arbeitszeit 
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Arbeitsbefreiung akzeptieren würde. Dann wäre es zu 
empfehlen, Rücksprache mit der Dienststellenleitung 
zu halten: Häufig kann eine Vereinbarung dahingehend 
getroffen werden, dass die zusätzliche, außerhalb der 
Arbeitszeit aufgewendete Zeit notiert und dann abge-
golten wird. Der Arbeitgeber hat zumeist auch ein Inte-
resse daran, dass die Arbeit bei der betreffenden Person 
verbleibt, statt eine Ersatzkraft zur Verfügung stellen zu 
müssen. Nur wenn es bei einer solchen Vereinbarung 
Probleme gibt, müsste der Wahlvorstand die Regelung 
des § 19 MVG konsequent beachten.

nicht ohne weiteres möglich, so ist zunächst ein Antrag 
auf Entlastung erforderlich. Erst wenn dieser abgelehnt 
wird, können dienstliche Belange greifen. 

Deswegen ist es ratsam, direkt zu Beginn der Wahl-
vorstandstätigkeit über die Strukturierung der Arbeit 
nachzudenken. Während es für das eine Mitglied even-
tuell wichtig wird, bereits Zeiten für die Arbeitsbefrei-
ung anzumelden, damit eine Ersatzkraft gestellt wird, 
kann es für ein anderes Mitglied vielleicht von Bedeu-
tung sein, ob die Dienststellenleitung auch Überstun-
den für den Wahlvorstand ohne vorherigen Antrag auf 

n o r A  W ö L f L Rechtsanwältin, Bremen, arbeitsrecht@bremen.de
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Gesetz zur besseren  
Vereinbarkeit von  
Familie, Pflege und Beruf

Am 1. Januar 2015 ist 
das Gesetz zur besseren  
Vereinbarkeit von Familie, 
Pflege und Beruf  
(BGBl. I 2014, 2462) in Kraft 
getreten. Dieses Gesetz  
verzahnt die Regelungen 
von Pflegezeitgesetz und 
Familienpflegezeitgesetz, 
die im Grundsatz erhalten 
bleiben, und entwickelt 
diese weiter. Die Autorin 
stellt die Möglichkeiten  
vor, die aufgrund dieses 
Gesetzes bestehen.

Rund 2,3 Millionen Menschen sind zurzeit in Deutsch-
land pflegebedürftig. Von 1,85 Millionen ambulant 
versorgten Pflegebedürftigen werden 1,22 Millionen 
ausschließlich durch Angehörige versorgt. Das Statis-
tische Bundesamt geht davon aus, dass die Zahl der 
Pflegebedürftigen im Jahr 2030 auf 3,37 Millionen 
ansteigen wird.1

Viele Pflegebedürftige wünschen sich, durch ver-
traute Angehörige in gewohnter Umgebung gepflegt 
zu werden. Auch viele Berufstätige möchten ihre Ange-
hörigen zu Hause pflegen. Schwierig ist es dabei aller-
dings, die Aufgaben für Familie und Pflege mit den 
Anforderungen im Beruf in Einklang zu bringen. Hier 
ist vor allen Dingen ein hohes Maß an zeitlicher Flexi-
bilität erforderlich. Das neue Gesetz zur besseren Ver-
einbarkeit von Familie, Pflege und Beruf berücksichtigt 
die Unterschiedlichkeit jeder Pflegesituation.2 Freistel-
lungsmöglichkeiten sind dabei in zwei unterschied-
lichen Gesetzen geregelt: im Pflegezeitgesetz und im 
Familienpflegezeitgesetz.

1. Freistellung nach  
dem Pflegezeitgesetz: 

1.1. Kurzzeitige Arbeitsverhinderung/ 
Freistellung für zehn Tage: 

Müssen berufstätige Familienmitglieder aufgrund 
einer unerwarteten akuten Pflegesituation sofortige 
pflegerische Versorgung des pflegebedürftigen Ange-
hörigen sicherstellen oder die Pflege organisieren, so 
räumt ihnen das Pflegezeitgesetz das Recht ein, ab 
sofort zehn Arbeitstage von der Arbeit fernzubleiben. 

Neu ist hier aufgrund des Gesetzes zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, dass die 
Beschäftigten, die die kurzzeitige Arbeitsverhinderung 
in Anspruch nehmen, einen Anspruch auf Pflegeunter-
stützungsgeld haben. Das Pflegeunterstützungsgeld, 
vergleichbar mit dem Kinderkrankengeld, ist eine Lohn-
ersatzleistung, die den Verdienstausfall in dieser Zeit 
zu einem Großteil auffängt. Für die Höhe des Pflege-
unterstützungsgeldes gilt § 45 II 3–5 SGB V (Kranken-
geld bei Erkrankung des Kindes) entsprechend. Das 
bedeutet, die Höhe des Pflegeunterstützungsgeldes 
ist abhängig vom Arbeitsentgelt des Pflegenden und 
beträgt 70 Prozent des Bruttolohns, dies entspricht 
maximal 90 Prozent des Nettolohns. Für eine pflege-

J U D I t h  r U t h k E - M o S E
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bedürftige Person wird das Pflegeunterstützungsgeld 
nur einmal für zehn Arbeitstage gezahlt. Wenn mehrere 
Beschäftigte den Anspruch auf Pflegeunterstützungs-
geld geltend machen, so ist dieser Anspruch auf insge-
samt zehn Tage begrenzt. Das Pflegeunterstützungs-
geld wird auf Antrag, der unverzüglich zu stellen ist, 
von der Pflegekasse oder dem Versicherungsunterneh-
men des pflegebedürftigen Angehörigen gewährt.

1.2 Freistellung für bis zu sechs Monate,  
vollständig oder in Form der 
Arbeitszeitreduzierung: 

Des Weiteren haben die Beschäftigten, die in häus-
licher Umgebung ihre pflegebedürftigen nahen Ange-
hörigen pflegen wollen, die Möglichkeit einer teilwei-
sen oder vollständigen Freistellung von der Arbeits- 
leistung von bis zu sechs Monaten. 

Der Anspruch für eine Freistellung von bis zu sechs 
Monaten besteht nur gegenüber Arbeitgebern mit 
mehr als 15 Beschäftigten.

Die gewünschte Freistellung aufgrund des Pflege-
zeitgesetzes ist dem Arbeitgeber spätestens zehn 
Arbeitstage vor dem gewünschten Beginn schriftlich 
anzukündigen.

Neu ist seit dem 1. Januar 2015, dass diejenigen 
Beschäftigten, die sich aufgrund des Pflegezeitgesetzes 
für eine sechsmonatige teilweise oder vollständige 
Freistellung entscheiden, einen Anspruch auf Förderung 
durch ein zinsloses Darlehen haben. Dieses Darlehen 
zur besseren Absicherung des Lebensunterhalts kann 
direkt beim Bundesamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben (BAFzA) beantragt werden. Das 
Darlehen wird in monatlichen Raten ausgezahlt und 
deckt die Hälfte des durch die Arbeitsreduzierung feh-
lenden Nettogehalts ab. Auf entsprechenden Antrag 
kann auch ein niedrigeres Darlehen genommen wer-
den. Werden Freistellungen nach dem Pflegezeitgesetz 
in kleineren Unternehmen, in denen der Rechtsan-
spruch nicht greift, auf freiwilliger Basis zwischen 
Arbeitgeber und Beschäftigten vereinbart, so besteht 
ebenfalls ein Anspruch auf Förderung durch ein zins-
loses Darlehen.

2. Freistellung nach  
dem Familienpflegezeitgesetz

Benötigen Beschäftigte für die Sicherstellung der häus-
lichen Pflege eines nahen Angehörigen eine länger 
dauernde Reduzierung ihrer Arbeitszeit, so besteht 
sei dem 1. Januar 2015 aufgrund des Familienpflege-
zeitgesetzes und des neuen Gesetzes zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf ein Rechts-
anspruch auf Familienpflegezeit. Beschäftigte haben 
einen Anspruch auf teilweise Freistellung von bis zu 24 
Monaten bei einer Mindestarbeitszeit von wöchentlich 
15 Stunden. 

Dieser Anspruch auf Freistellung im Rahmen des 
Familienpflegzeitgesetzes besteht nicht gegenüber 
Arbeitgebern mit in der Regel 25 oder weniger Beschäf-
tigten, wobei zur Berufsbildung Beschäftigte nicht 
mitgezählt werden.

Pflegezeit und Familienpflegezeit dürfen gemein-
sam 24 Monate je pflegebedürftigen nahen Angehö-
rigen nicht überschreiten. 

Familienpflegezeit ist dem Arbeitgeber spätestens 
acht Wochen vor dem gewünschten Beginn schriftlich 
anzukündigen; dabei ist zu erklären, für welchen Zeit-
raum und in welchem Umfang die Freistellung in 
Anspruch genommen werden soll. Ebenso ist die 
gewünschte Verteilung der Arbeitszeit anzugeben. 

Auch hier besteht seit Januar 2015 zur besseren Absi-
cherung des Lebensunterhalts für Beschäftigte wäh-
rend der Familienpflegezeit ein Anspruch auf Förderung 
durch ein zinsloses Darlehen, das beim BAFzA beantragt 
werden kann. Ebenfalls besteht ein Anspruch auf För-
derung durch ein zinsloses Darlehen, wenn Freistellun-
gen nach dem Familienpflegezeitgesetz in kleineren 
Unternehmen, in denen der Rechtsanspruch nicht 
greift, auf freiwilliger Basis zwischen Arbeitgeber und 
Beschäftigten vereinbart wird. 

3. Freistellung für die Betreuung 
minderjähriger pflegebedürftiger 
naher Angehöriger

Viele pflegebedürftige Kinder werden nicht nur zu 
Hause, sondern längerfristig auch außerhäuslich, zum 
Beispiel in einer Klinik, behandelt. Deshalb ist sowohl 
im Pflegezeitgesetz als auch im Familienzeitgesetz 

1 bt drucksache 18/3124, s. 1. 
2 stüben/schwanenflügel: 

die rechtliche stärkung der 
vereinbarkeit von Familie, 
pflege und beruf, nJW 
9/2015, s. 577–580.
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5. Kündigungsschutz

Von der Ankündigung der kurzzeitigen Arbeitsver-
hinderung, der Freistellung nach dem Pflegegesetz 
oder dem Familienpflegezeitgesetz bis zur Beendi-
gung der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung oder der 
genannten Freistellungen darf der Arbeitgeber das 
Beschäftigungsverhältnis nicht kündigen. 

6. Erweiterte Gruppe  
der nahen Angehörigen

Bislang umfasste die Gruppe der nahen Angehörigen 
die Pflege von Großeltern und Eltern, Schwiegereltern, 
Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern einer eheähnli-
chen Gemeinschaft, Geschwistern sowie von Kindern, 
Adoptiv- oder Pflegekindern, den Kindern, Adoptiv- 
oder Pflegekindern des Ehegatten oder Lebenspart-
ners, der Schwiegerkinder und Enkelkinder. Seit dem 
1. Januar 2015 sind nun auch die Stiefeltern, Schwäge-
rinnen und Schwäger sowie lebenspartnerschaftsähn-
liche Gemeinschaften einbezogen. 

7. Eingeschränktes Mitbestim-
mungsrecht der MAV bei  
Ablehnung in ›Kleinbetrieben‹

Gemäß § 42 lit. k) MVG-EKD steht der Mitarbeiterver-
tretung ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht 
bei der Ablehnung eines Antrags auf Ermäßigung der 
Arbeitszeit oder Beurlaubung zu. 

Durch das neue Gesetz zur besseren Vereinbarung 
von Pflege, Familie und Beruf sind nun nicht nur das 
Fernbleiben von der Arbeit aufgrund kurzzeitiger 
Arbeitsverhinderung und die teilweise oder vollstän-
dige Freistellung für maximal sechs Monate nach dem 
Pflegezeitgesetz als absoluter Rechtsanspruch ausge-
staltet, sondern es besteht eben auch ein Rechtsan-
spruch auf Familienpflegezeit. Dies bedeutet, Beschäf-
tigte haben einen Anspruch auf teilweise Freistellung 
von bis zu 24 Monaten bei einer Mindestarbeitszeit 
von wöchentlich 15 Stunden, wenn sie pflegebedürftige 
Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen. Eine 
Ablehnung des Arbeitgebers ist also dahingehend nicht 
möglich. 

eine besondere Freistellungsmöglichkeit geschaffen 
worden. Berufstätige Angehörige, insbesondere Eltern, 
haben danach sowohl für die häusliche als auch für die 
außerhäusliche Pflege einen Anspruch auf vollständige 
oder teilweise Freistellung von der Arbeitsleistung, 
wenn es um die Pflege minderjähriger Angehöriger 
geht. Eine vollständige Freistellung kann wie bei der 
Pflegezeit bis zu sechs Monate erfolgen. Eine teilweise 
Freistellung kann bis zu 24 Monate in Anspruch genom-
men werden. Die Gesamtdauer aller Freistellungen 
auch in Kombination mit Pflegezeit oder Familienpfle-
gezeit darf 24 Monate nicht überschreiten. 

Auch hier gilt, dass der Anspruch auf Freistellung 
bis zu sechs Monate nur bei Arbeitgebern mit mehr als 
15 Beschäftigten besteht. Dieser Freistellungsanspruch 
ist dem Arbeitgeber zehn Arbeitstage vor Beginn 
schriftlich anzukündigen. Der Anspruch auf eine län-
gere Freistellung als sechs Monate besteht nur gegen-
über Arbeitgebern mit mehr als 25 Beschäftigten. Dieser 
muss dem Arbeitgeber acht Wochen vor Beginn schrift-
lich angekündigt werden. 

4. Freistellung zur Begleitung  
in der letzten Lebensphase nach 
dem Pflegezeitgesetz

Um einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in der 
letzten Lebensphase zu begleiten, besteht ein Rechts-
anspruch auf vollständige oder teilweise Freistellung 
für einen Zeitraum von maximal drei Monaten. Dabei 
wird die Pflege in häuslicher Umgebung nicht voraus-
gesetzt. So kann die Begleitung auch während eines 
Hospizaufenthalts des nahen Angehörigen erfolgen. 

Auch während der Freistellung zur Begleitung in der 
letzen Lebensphase besteht ein Anspruch auf ein zins-
loses Darlehen. 

Dieser Anspruch auf Freistellung zur Begleitung in 
der letzten Lebensphase besteht nur gegenüber Arbeit-
gebern mit mehr als 15 Beschäftigten. Die Freistellung 
muss dem Arbeitgeber gegenüber zehn Arbeitstage 
vor Beginn schriftlich angekündigt werden. 

Die Gesamtdauer der in Anspruch genommenen 
verschiedenen Freistellungen darf 24 Monate nicht 
überschreiten. 
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Freistellungsansprüche aufgrund des Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 
in Verbindung mit dem Pflegezeitgesetz und dem Familienpflegezeitgesetz

Rechtsanspruch
besteht gegen-
über allen 
arbeitgebern

anspruch nur 
in betrieben 
mit mehr als 15 
beschäftigten
anspruch nur 
in betrieben 
mit mehr als 15 
beschäftigten
anspruch 
besteht nur in 
betrieben mit 
mehr als 15 
beschäftigten

anspruch nur 
in betrieben 
mit mehr als 25 
beschäftigen

anspruch nur 
in betrieben 
mit mehr als 25 
beschäftigten

Ankündigung
kann kurzfristig 
in anspruch gen.  
werden, keine  an- 
kündigungsfrist
spätestens
10 arbeitstage 
vorher  
schriftlich
spätestens
10 arbeitstage 
vorher  
schriftlich
spätestens 
 10 arbeitstage 
vorher  
schriftlich

spät. 8 Wochen 
vor beginn unter 
angabe von 
zeitraum  
und umfang
spät. 8 Wochen 
vor beginn unter 
angabe von 
zeitraum  
und umfang

Pflegesituation
kurzzeitige arbeits- 
verhinderung bei 
plötzlich auftretender 
pflegesituation
häusliche pflege eines - 
pflegebedürftigen 
nahen angehörigen
häusl. und auch 
außerhäusl. pflege 
eines minderjährigen 
angehörigen

begleitung naher 
angehöriger in der 
letzten lebensphase,
häusl. umgeb. wird 
nicht vorausgesetzt, 
begleitung kann auch 
im Hospiz erfolgen 
häusliche pflege  
eines pflegebe- 
dürftigen nahen 
angehörigen 

häusliche und auch 
außerhäusliche pflege 
eines minderjährigen 
angehörigen

Grundlage 
pflegezeit-
gesetz

pflegezeit-
gesetz

pflegezeit-
gesetz

pflegezeit-
gesetz

Familien-
pflegezeit-
gesetz

Familien-
pflegezeit-
gesetz

Gesetzliche 
anspruch
Freistellung für  
10 arbeitstage

bis zu 6 monate 
vollständige oder 
teilweise 
Freistellung
bis zu 6 monate
vollständige oder 
teilweise 
Freistellung
bis zu 3 monate 
vollständige oder 
teilweise 
Freistellung

bis zu 24 monate 
teilw. Freistellung 
bei einer mindest- 
arbeitszeit von 15 
Wochenstunden
bis zu 24 monate 
teilw. Freistellung 
bei einer mindest- 
arbeitszeit von 15 
Wochenstunden

Freistellungs-
Verdienstausfalls
pflegeunterstüt-
zungsgeld (90 % 
des nettoarbeits- 
entgelts)
anspruch 
auf zinsloses 
darlehen

anspruch 
auf zinsloses 
darlehen

anspruch 
auf zinsloses 
darlehen

anspruch 
auf zinsloses 
darlehen

anspruch 
auf zinsloses 
darlehen

Ausgleich des
schutz
von der ankün-
digung bis zur 
beendigung
der Freistellung
von der ankün-
digung bis zur 
beendigung
der Freistellung
von der ankün-
digung bis zur 
beendigung
der Freistellung
von der ankün-
digung bis zur 
beendigung 
der Freistellung

von der ankün-
digung bis zur 
beendigung
der Freistellung

von der ankün-
digung bis zur 
beendigung 
der Freistellung

Kündigungs-

N e u e s  G e s e t z

Ausgenommen davon sind allerdings Betriebe mit 
15 bzw. 25 und weniger Beschäftigten. Hier kann mit 
Ausnahme der kurzeitigen Arbeitsverhinderung nur im 
Einvernehmen mit dem Arbeitgeber eine teilweise oder 
vollständige Freistellung vereinbart werden. Lehnt in 
diesen Fällen der Arbeitgeber eine solche Freistellung 
ab, liegt damit ein Fall der eingeschränkten Mitbestim-

mung der MAV i. S. des § 42 lit. k MVG-EKD vor. Der 
Arbeitgeber, der als Kleinbetrieb anzusehen ist, darf 
die Freistellung oder Reduzierung der Arbeitszeit nur 
ablehnen, wenn die Mitarbeitervertretung der Ableh-
nung zugestimmt oder das Kirchengericht festgestellt 
hat, dass der MAV kein Grund zur Verweigerung der 
Zustimmung zusteht.

J U D I t h  r U t h k E - M o S E Ass. Jur., wissenschaftliche Mitarbeiterin, Bremen
arbeitsrecht@bremen.de
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Einkommensteuer- 
Erklärung für Arbeitnehmer – 
wann lohnt sie sich?

Die Versicherungen,  
Banken und sonstigen Insti-
tutionen versenden dieser 
Tage ihre Bescheinigungen 
über in 2014 gezahlte 
Beträge. Auf vielen ist der 
Hinweis ›für das Finanzamt‹ 
vermerkt – gemeint ist  
für die Einkommensteuerer-
klärung. Der Autor erläutert, 
wann es sich für Arbeit- 
nehmer lohnt, eine Einkom-
mensteuererklärung 
abzugeben.

Wer ist verpflichtet, eine  
Einkommensteuer-Erklärung 
abzugeben?

Arbeitnehmer sind grundsätzlich nicht zur Abgabe 
einer Einkommensteuererklärung verpflichtet, gleich 
ob sie zur Miete wohnen oder ein Eigenheim haben.

Eine Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommen-
steuererklärung besteht jedoch dann, wenn eine der 
folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
> Es liegen neben der Arbeitnehmer-Tätigkeit noch 

weitere Einnahmen vor, z. B.:
> Lohnersatzleistungen (Elterngeld,  

Mutterschaftsgeld, Krankengeld,  
Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld o. ä.),

> aus weiteren Einkunftsarten, wie z. B. aus  
Vermietung, Renten, höheren Zinsen oder einer 
selbstständigen/gewerblichen Tätigkeit.

> Es werden Einkünfte auf Steuerklasse  
3, 5 oder 6 erzielt.

> Es wurden Freibeträge  
(Behinderung, Fahrtkosten o. ä.) eingetragen.

> Das Finanzamt fordert zur Abgabe auf.

Wenn eine der obigen Voraussetzungen vorliegt, dann 
muss die Einkommensteuererklärung für das Jahr 2014 
zum 31. Mai 2015 beim Finanzamt vorliegen. Bei Ein-
schaltung eines Steuerberaters verlängert sich die Frist 
auf den 31. Dezember 2015.

In allen anderen Fällen können Arbeitnehmer ent-
scheiden, ob sie eine Steuererklärung abgeben.

Wann lohnt sich die Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung?

Arbeitnehmer zahlen die Einkommensteuer im Wege 
des Lohnsteuerabzugs. Bei jeder Gehaltszahlung durch 
den Arbeitgeber muss dieser die anteilige Lohnsteuer 
abziehen und an das Finanzamt abgeben. Im laufen-
den Jahr wird für jeden Monat gesondert der Lohn-
steuerabzug ermittelt. Dabei wird rechnerisch unter-
stellt, dass der Arbeitnehmer in allen zwölf Monaten 
genau das verdient, was er in dem einzelnen Monat 
des Lohnsteuerabzugs tatsächlich verdient. Deshalb 
schnellt z. B. bei Zahlung eines Urlaubsgelds oder bei 
Auszahlung von Überstunden der Lohnsteuerabzug in 

P E t E r  g E S E L L
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die Höhe. Oft haben Arbeitnehmer dann das Gefühl, 
dass sich das Auszahlen von Überstunden gar nicht 
lohnt, weil ›alles für die Steuer draufgeht‹. Allerdings 
hat der Gesetzgeber eine Korrektur vorgesehen: Bei 
der Berechnung der Lohnsteuer für den letzten Aus-
zahlungsmonat – also für den Dezember – muss der 
Arbeitgeber einen sogenannten betrieblichen Lohn-
steuerausgleich vornehmen. 

Während von Januar bis November der Lohnsteuer-
abzug monatsweise durchgeführt wird, ist im Dezem-
ber die Jahressteuer zu ermitteln. Wer in jedem Monat 
ein gleich hohes Gehalt bekommt, wird davon nichts 
merken. Denn bei ihm betrug die Monatssteuer ohne-
hin genau ein Zwölftel der Jahressteuer. Wer aber im 
Laufe des Jahres z. B. wegen Überstunden ein höhe-
res Gehalt bezogen und demgemäß hohe Lohnsteuer 
gezahlt hat, wird im Dezember entsprechend entlastet 
– vorausgesetzt, er ist noch beim gleichen Arbeitgeber 
beschäftigt.

 Im Rahmen des monatlichen Lohnsteuerabzugs 
durch den Arbeitgeber wird bereits ein Großteil der steu-
erlich geltend zu machenden Beträge berücksichtigt. 

Diese unterteilen sich in die drei Bereiche 
> Werbungskosten, 
> Sonderausgaben und 
> außergewöhnliche Belastungen.

Bei den Werbungskosten handelt es sich um berufsbe-
dingte Aufwendungen. Diese sind bereits mit einem 
Pauschbetrag in Höhe von 1.000 Euro/Jahr beim Lohn-
steuerabzug berücksichtigt. 

Bei den Sonderausgaben und außergewöhnlichen 
Belastungen handelt es sich um private Aufwendungen, 
deren Abzug der Gesetzgeber entweder vollständig 
oder in Teilen zulässt. Hierunter fallen unter anderem 
die gesetzlichen Beiträge zur Sozialversicherung. Diese 
sind bereits in vollem Umfang beim Lohnsteuerabzug 
berücksichtigt.

Eine Einkommensteuererklärung ist demnach nur 
sinnvoll, wenn sich in den drei Bereichen noch weitere 
abzugsfähige Aufwendungen ergeben haben. Diese 
werden nachstehend ausführlich dargestellt:

Welche Kosten sind im  
Rahmen der Werbungskosten 
abzugsfähig?

Bei berufsbedingten Werbungskosten denkt man in 
der Regel an seine aktuelle Beschäftigung. Hierunter 
fallen aber auch die Kosten für eine ehemalige und 
zukünftige Tätigkeit.

Werbungskosten für eine ehemalige Tätigkeit
Sofern nach Beendigung der Tätigkeit noch Auf-

wendungen anfallen, die mit dieser in Zusammen-
hang stehen, so z. B. Fahrt-/Anwaltskosten oder die 
Auflösung eines Arbeitszimmers sowie der Wegzug 
vom Arbeitsort, dann können diese als nachträgliche 
Werbungskosten Berücksichtigung finden. 

Werbungskosten für eine zukünftige Tätigkeit
Kosten, die durch die Bewerbung um ein anderes 

Arbeitsverhältnis entstehen, wie Fahrten zu Vorstel-
lungsgesprächen, Porto, Büromaterial, ggf. der Besuch 
von Fortbildungen, können im Rahmen der Steuerer-
klärung steuermindernd geltend gemacht werden.
> Die steuerliche Behandlung von  

Ausbildungskosen ist komplizierter.
> Aufwendungen für eine erstmalige Berufsaus-

bildung sowie das Erststudium waren in der 
Vergangenheit stets als Kosten der privaten 
Lebensführung ausgewiesen, so dass deren Abzug 
unberücksichtigt blieb. Dieser Passus wurde auf 
Grundlage verschiedener Rechtsprechung Ende 
2014 gestrichen, so dass aktuell die Kosten für  
eine Erstausbildung (Studiengebühren, ggf. Miete 
am Studienort, Fachliteratur, Laptop, Fahrtkosten 
etc.) als Werbungskosten rückwirkend ab 2008 
angesetzt werden können.

> Häufig ergibt sich hierdurch ein Verlustvortrag, der 
im Jahr der Aufnahme einer Beschäftigung mit den 
dann erzielten Einkünften verrechnet werden kann. 
Alle aktuellen Studenten sollten ihre Unterlagen 
demnach aufbewahren und sich Verlustvorträge 
sichern. Ferner ist den ehemaligen Studenten und 
Auszubildenden angeraten, ihre Steuererklärungen 
dahingehend ggf. ändern zu lassen.
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ecke für gelegentliche Tätigkeiten im Wohn- oder 
Schlafzimmer ausreicht. Sofern die Arbeitsecke 
nicht den Mittelpunkt der gesamten berufli-
chen Tätigkeit darstellt, können immerhin Wer-
bungskosten bis zu 1.250 Euro angesetzt werden. 
Einrichtungsgegenstände wie z. B. Schreibtisch etc. 
können zusätzlich angegeben werden.

> Beiträge zu Berufsverbänden, z. B. Arbeitnehmer-
kammer und Gewerkschaft, sind Werbungskosten.

> Krankheitskosten, sofern sie zur Heilung oder 
Vorbeugung gegen eine typische Berufskrankheit 
bzw. im direkten Zusammenhang mit dem Beruf 
stehen inkl. den Folgekosten nach einem beruflich 
bedingten Unfall.

> Betriebsrat: Aufwendungen, die im Zusammen-
hang mit Betriebsratstätigkeiten stehen und 
nicht vom Arbeitgeber getragen werden, sind 
Werbungskosten.

> Bewirtungen: Wenn ein leitender Mitarbeiter  
seine unterstellten Mitarbeiter zum Essen einlädt, 
dann kann er die Kosten sowohl für sich als auch 
für die Mitarbeiter zu 100 Prozent berücksichtigen.

> Telefon-/Internetkosten: Arbeitgeber können ihren 
Arbeitnehmern Kosten für Telefon- und Inter-
netnutzung teilweise steuerfrei oder pauschal 
versteuert erstatten. Durch den Wegfall des Auftei-
lungsverbots können demnach auch Arbeitnehmer 
ihren privaten Internet- und Telefonanschluss 
geltend machen. Ohne weitere Prüfung werden 
hierbei 20 Prozent des Rechnungsbetrages, maxi-
mal 20 Euro/Monat anerkannt. Für höhere Aufwen-
dungen muss ein Einzelnachweis geführt werden. 
Die Kosten für die Anschaffung eines Telefons oder 
Computers können ebenfalls im Wege der Schät-
zung anteilig als Werbungskosten berücksichtigt 
werden.

> Arbeitsmittel: Neben dem Computer können 
alle beruflich bedingten Arbeitsmittel wie z. B. 
Fachliteratur, Büromöbel oder Schreibtischlampe 
anerkannt werden. Bei Anschaffungskosten von 
über 410 Euro sind diese über mehrere Jahre 
abzuschreiben.

> Führerschein: Wenn der Arbeitnehmer nachweisen 
kann, dass er eine Arbeitsstelle mangels Führer-
schein nicht erhalten hat bzw. bei Vorhandensein 
eines Führerscheins eine Arbeitsstelle angeboten 

Werbungskosten für die derzeitige Tätigkeit
Die Fahrtkosten zwischen Wohnung und Betrieb 

können als Werbungskosten geltend gemacht wer-
den. Betragen diese z. B. zehn Kilometer (einfache 
Entfernung), so können an 230 Arbeitstagen 690 Euro 
(230 x 10 km x 0,30 Euro) Werbungskosten geltend 
gemacht werden. Viele Arbeitnehmer erreichen mit den 
Fahrtkosten nicht den Werbungskostenpauschbetrag 
in Höhe von 1.000 Euro und geben demnach keine 
Steuererklärung ab. Zu beachten ist hierbei jedoch das 
neue Reisekostenrecht, wobei der Arbeitgeber einen 
Arbeitsort als Tätigkeitsstelle benennen kann und sich 
bei Fahrten zu einer anderen Arbeitsstätte die Möglich-
keit der Dienstfahrten ergeben. Es können demnach 
sowohl die Hinfahrt als auch die Rückfahrt angesetzt 
werden und es kommen ggf. sogar Verpflegungsmehr-
aufwendungen in Betracht. Ferner finden aber auch auf 
Grundlage aktueller Rechtsprechung deutlich mehr 
Kosten Berücksichtigung als Werbungskosten, so dass 
sich häufig ein Wert von über 1.000 Euro und damit 
einer Steuerrückerstattung ergibt.

Beispiele für weitere Werbungskosten
> Berufsbekleidung: Bis auf wenige Ausnahmen 

(Anzug Leichenbestatter, Frack eines Kellners, wei-
ßer Arztkittel, Uniform, Arbeitsanzüge o. ä.) ist der 
Abzug von Berufskleidung als Werbungskosten nur 
möglich, wenn die private Nutzung so gut wie aus-
geschlossen ist. Ob die Kleidung privat tatsächlich 
genutzt wird, spielt hierbei keine Rolle. Die Gestel-
lung oder Übereignung von Berufskleidung durch 
den Arbeitgeber an seine Arbeitnehmer ist jedoch 
steuerfrei möglich, wenn z. B. eine dauerhaft ange-
brachte Kennzeichnung durch ein Firmenemblem 
vorhanden ist. Im Entwurf zu den Änderungen der 
Lohnsteuerrichtlinie 2015 wird jedoch klargestellt, 
dass eine steuerfreie Vergütung der Reinigung  
der Berufskleidung nicht erfolgen kann. Dafür kann 
der Arbeitnehmer jedoch als Werbungskosten 
pauschal 100 Euro im Jahr ansetzen.

> Arbeitszimmer: Arbeitnehmer können – wie Selbst-
ständige – Kosten für ein Arbeitszimmer steuerlich 
geltend machen. Voraussetzung ist hierfür, dass 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Das 
Vorhandensein eines abgeschlossenen Raumes ist 
nicht mehr notwendig, so dass auch eine Arbeits-

Arbeitszimmer

Als Werbungskosten  
steuerlich geltend machen.
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bekommt, kann er die Kosten für den Führerschein 
ansetzen.

> Kontoführungsgebühren: pauschal mit 16 Euro/Jahr.
> Geschenke: an Kunden sind als Werbungskosten 

anzuerkennen.
> Doppelte Haushaltsführung: Unterhält der Arbeit-

nehmer aus beruflichem Anlass außerhalb seines 
eigenen Hausstands und seines Lebensmittel-
punkts am Beschäftigungsort eine Zweitwohnung, 
so kann er die dortige Miete inkl. Nebenkosten und 
Wohnungseinrichtung steuerlich geltend machen. 
Dies gilt auch für Studenten, die bei ihren Eltern 
einen eigenen Haushalt behalten, während sie in 
einer anderen Stadt ihr Studium aufnehmen.

Wer über die hier genannten Kosten hinaus Aufwen-
dungen als Werbungskosten absetzen möchte, mag 
seinen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein 
fragen.

Welche Kosten sind im Rahmen  
der Sonderausgaben abzugsfähig?

Sonderausgaben sind vorrangig die Vorsorgeaufwen-
dungen. Dies sind grundsätzlich die Pflichtbeiträge 
zur Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenver-
sicherung. Eben diese Pflichtbeiträge sind bereits im 
Lohnsteuerabzug berücksichtigt, so dass sich mit Aus-
nahme der Riester-Rente die übrigen Versicherungen 
(Kranken-Zusatz, Haftpflicht, Unfall, Leben) in der Regel 
nicht mehr steuerlich auswirken, da der steuerlich 
absetzbare Betrag der Vorsorgeaufwendungen bei 
einer Vollbeschäftigung zu Mindestlohn bereits aus-
geschöpft ist.

Für die übrigen Sonderausgaben wird pauschal ein 
Betrag von lediglich 36 Euro (72 Euro bei Ehepaaren) 
abgezogen. Hier lässt sich sehr schnell eine Steuer-
erstattung durch Nachweis höherer Aufwendungen 
erreichen.

Beispiele für weitere Sonderausgaben:
> Kirchensteuer und das besondere Kirchgeld sind als 

Sonderausgabe wieder in voller Höhe abzugsfähig. 
Jeder Arbeitnehmer mit einer Kirchensteuerzah-
lung von über 36/72 Euro im Jahr kann demnach 
mit einer Steuererstattung rechnen.

> Unterhaltsleistungen an geschiedene  
oder dauernd getrennt lebende Ehegatten  
bis zu 13.805 Euro pro Jahr?

> Spenden: Bis 150 Euro reicht eine Kopie des Konto-
auszuges, darüber wird eine Originalspendenquit-
tung benötigt.

> Schulgeld: 30 Prozent der Aufwendungen, höchs-
tens 5.000 Euro, können bei Besuch einer Privat-
schule je Kind geltend gemacht werden.

> Kinderbetreuungskosten: Zwei Drittel der Kosten 
für den Kindergarten (ohne Mittagessen) oder 
eine sonstige Betreuung des Kindes können bis 
zu 4.000 Euro je Kind und Jahr angesetzt werden. 
Aufwendungen für Unterrichte fallen jedoch nicht 
hierunter.

> Ausbildungskosten: Sofern eine Weiterbildung 
nicht im Rahmen des Berufes erfolgt, können z. B. 
Volkshochschul-Kurse als Sonderausgabe steuer-
lich berücksichtigt werden.

> Rentenzahlungen/Dauernde Lasten: Wenn die 
Eltern ihren Kindern z. B. eine Immobilie oder eine 
Firma übertragen, so kann es steuerlich ratsam 
sein, diese nicht unentgeltlich, sondern auf Renten-
basis oder als dauernde Last auszugestalten. Die 
Eltern müssen diese Zahlungen zwar versteuern, 
aber wenn die Kinder einen höheren Steuersatz 
haben, dann lassen sich im Saldo Steuern sparen.

Auch dies ist nur ein kursorischer Überblick. 

Welche Kosten sind als  
außergewöhnliche Belastung 
abzugsfähig?

Aufwendungen wegen außergewöhnlicher Belastung 
können abgezogen werden, wenn einem Steuerpflich-
tigen zwangsläufig größere Aufwendungen erwachsen 
als der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen. 
Hierunter fallen Pauschbeträge für behinderte Men-
schen oder für die Pflege. Ferner können dieses Auf-
wendungen für den Unterhalt einer Person, einer Hilfe 
im Haushalt oder für volljährige, sich in der Ausbildung 
befindliche und auswärts untergebrachte Kinder sein. 
Unter Anrechnung einer sogenannten zumutbaren 
Eigenbelastung (siehe unten) können außerdem Krank-
heitsaufwendungen oder Beerdigungskosten ebenfalls 
in Abzug gebracht werden.

 › Neben dem Computer können alle  
beruflich bedingten Arbeitsmittel wie  
z. B. Fachliteratur, Büromöbel oder 
Schreibtischlampe anerkannt werden‹



34 E i n k o m m e n s t e u e r - E r k l ä r u n g

dritten Personen im eigenen Haushalt erbracht werden 
(Schornsteinfeger, Wartungsarbeiten, Handwerker, 
Reinigungskraft, Gärtner o.  ä.), können darüber hinaus 
ebenfalls noch die Steuerbelastung mindern.

Fazit:

Das unterjährige Sammeln und Sortieren der Belege 
sowie die Erstellung der Einkommensteuererklärung 
wird von vielen Menschen – nicht zuletzt aufgrund der 
unübersichtlichen Formulare – als lästig empfunden 
und unterbleibt in vielen Fällen.

Aus diesem Grunde werden häufig Steuererstat-
tungen beim Finanzamt nicht abgerufen.

Bis zum 31. Mai 2015 möchte das Finanzamt, sofern 
Steuerpflichtige zur Abgabe verpflichtet sind, die Ein-
kommensteuererklärung elektronisch übermittelt 
bekommen.

Steuersoftwareprogramme sind günstig am Markt 
zu erhalten oder über das Elster-Portal der Finanz-
verwaltung sogar kostenlos zu bekommen. Arbeit-
nehmerkammern und Lohnsteuerhilfevereine bieten 
ebenfalls ihre Dienste an. Ferner erstellen auch die 
meisten Steuerberater für Privatpersonen die Ein-
kommensteuererklärung. Aufgrund der ständigen 
Fortbildung der Steuerberater in dieser schwierigen 
Rechtslage – und des oftmals geringeren Honorars als 
vielfach befürchtet – macht sich auch in vielen Fällen 
der Besuch eines Steuerberaters bezahlt. 

Sein eigenes Gehalt muss sich jeder Arbeitnehmer 
hart erarbeiten. Die notwendigen Ausgaben steigen 
stetig. Auch wenn dieser Staat Steuern braucht, um 
seine zahlreichen Aufgaben zu finanzieren, gibt es 
keine Veranlassung, mehr Steuern zu zahlen, als durch 
die Steuergesetze vorgesehen. Wer durch seine Steu-
ererklärung seine Steuerlast mindert, realisiert einen 
gesetzlichen Anspruch.

 

Als weitere außergewöhnliche Belastungen kommen 
in Betracht:
> behindertengerechte Umbaukosten,  

z. B. Treppenlift oder Unterbringung in einer 
betreuten Wohngemeinschaft,

> Sanierungsaufwendungen an selbstgenutzten 
Gebäuden bei konkreten Gesundheitsgefährdun-
gen (z. B. Asbest) oder unausweichlichem Ereignis 
(z. B. Überschwemmung, Hausschwamm), 

> krankheitsbedingte Unterbringung in einem  
Alten- oder Pflegeheim,

> Unterbringungskosten von verhaltensauffälligen 
Jugendlichen in einer Wohngruppe,

> ggf. Prozesskosten, z. B. Klage auf Zahlung von 
Krankentagegeld, Schadensersatz, Bauprozessen 
oder Vaterschaftsfeststellungsprozessen,

> Behandlungskosten Lese- und 
Rechtschreibschwäche,

> ggf. Therapien, Kuren, künstliche Befruchtung,  
Fettabsaugung, medizinische Hilfsmittel,  
heileurythmische Behandlungen u. ä.

Außergewöhnlich und deshalb steuermindernd zu 
berücksichtigen sind Belastungen (nur) dann, soweit sie 
folgende Prozentangaben der Einkünfte übersteigen:

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Geltend gemacht werden können auch haushalts-
nahe Dienstleistungen. Nahezu alle Arbeiten, die von  
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MAV Arbeit in Altenpflege > Goslar
Verhandeln? Ja! – Aber wie? Verhandlungsführung für die MAV > Goslar
MVG 2 – Rechte nutzen – Arbeitsbedingungen aktiv gestalten > Springe
Die Kunst Redesituationen zu gestalten > Springe
Handlungsmöglichkeiten der MAV bei Arbeitszeit und Dienstplangestaltung, Teil 1 > Springe
MVG 1 – Einführung in die Mitarbeitervertretungsrechte > Bad Bevensen
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Grundlagenwissen Arbeitsrecht > Bad Bevensen
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Rechtsprechung
Keine Anfechtungsmöglichkeit, ›Wahl‹  
des stellvertretenden Vorsitzenden  
der Mitarbeitervertretung, Mitgliedschaft 
in einer christlichen Kirche 

1. Darf über die Geltung des MVG-Anwendungsgesetzes von 
der Verpflichtung der Mitglieder der Mitarbeitervertretung 
zur Mitgliedschaft in einer Kirche abgewichen werden, 
muss nur der/die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung 
Mitglied einer Kirche sein, nicht aber der Stellvertreter bzw. 
das für den Fall der Verhinderung zur Vertretung bestimmte 
Mitglied der Mitarbeitervertretung. 

2. Eine Rechtsgrundlage für die Anfechtung der ›Wahl‹ des 
stellvertretenden Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung 
besteht dabei für die Dienststellenleitung nicht.

(nichtamtliche Leitsätze) 
Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland, Senate für mitarbeiter- 
vertretungsrechtliche Streitigkeiten, Beschluss vom 03. November 2014, II-0124/W24-14

L e i t s ä t z e

Sachverhalt:
die beteiligten, die dienststelle eines Kranken-

hauses und die bei ihr gebildete mitarbeitervertre-
tung, stritten darüber, ob der von der mitarbeiter-
vertretung als stellvertretender vorsitzende der 
mav benannte mitarbeiter die mitarbeitervertre-
tung im Fall der verhinderung der vorsitzenden 
vertreten kann. aufgrund eines beschlusses des 
diakonischen Werkes berlin-brandenburg-schlesi-
sche oberlausitz (dWbo) war von der regelung, 
nach der die mitglieder der mitarbeitervertretung 
grundsätzlich mitglied der Kirche sein müssen, 
abgewichen worden. aufgrund der ausnahmege-
nehmigung war bei der Wahl zur mitarbeiterver-
tretung lediglich sicherzustellen, dass mehr als die 
Hälfte der mav Kirchenmitglieder waren. darüber 
hinaus musste der vorsitzende bzw. die vorsitzende 
der mitarbeitervertretung mitglied einer Kirche 
sein. nach der Wahl zur mitarbeitervertretung war 
in der konstituierenden sitzung der mitarbeiterver-
tretung die vorsitzende sowie ihr stellvertreter 
gewählt worden. die vorsitzende war mitglied 
einer christlichen Kirche, ihr stellvertreter war 
jedoch kein mitglied einer christlichen Kirche. die 

dienststelle vertrat daraufhin die auffassung die 
Wahl des stellvertretenden vorsitzenden sei 
unwirksam, da nicht nur die oder der vorsitzende 
sondern im verhinderungsfall auch der stellvertre-
ter mitglied einer christlichen Kirche sein müsse 
und beantragte bei der schieds- und schlichtungs-
stelle des dWbo die Wahl des stellvertretenden 
vorsitzenden für unwirksam zu erklären. die 
schieds- und schlichtungsstelle hat diesen antrag 
mit beschluss zurückgewiesen. mit der beim 
Kirchengerichtshof eingelegten beschwerde 
verfolgte die dienststelle ihren antrag weiter und 
beantragte hilfsweise festzustellen, dass der 
gewählte stellvertreter im verhinderungsfall der 
vorsitzenden die mav nicht vertreten könne. 

das Kirchengericht hat die beschwerde nun als 
unbegründet zurückgewiesen.

 
Aus den Gründen:

ii. die form- und fristgerecht eingelegte und 
begründete und vom Kirchengerichtshof der eKd 
angenommene beschwerde ist unbegründet. eine 
rechtsgrundlage für die anfechtung der ›Wahl‹ des 
stellvertretenden vorsitzenden der mitarbeiterver-
tretung besteht nicht (1.); die antragserweiterung 
in der beschwerdeinstanz ist zulässig (2.), der 
antrag ist aber unbegründet (3.). 

1. nach § 14 abs. 1 mvg.eKd kann die Wahl der 
mitarbeitervertretung innerhalb von zwei Wochen 
vom tag der bekanntgabe des Wahlergebnisses an 
gerechnet angefochten werden. die anfechtung 
der Wahl der oder des vorsitzenden der mitarbei-
tervertretung nach § 23 abs. 1 mvg.eKd ist im 
mitarbeitervertretungsgesetz der eKd nicht 
vorgesehen; auch in bezug auf die Festlegung der 
reihenfolge der vertretung im vorsitz nach § 23 
abs. 1 satz 3 mvg.eKd ist eine anfechtungsmög-
lichkeit nicht geregelt. ob – vergleichbar zu § 19 
betrvg – für mitglieder der mitarbeitervertretung 
in analoger anwendung von § 14 mvg.eKd die 
möglichkeit der anfechtung der Wahl des oder der 
vorsitzenden nach § 23 abs. 1 satz 1 bzw. der 
Festlegung der vertretung nach § 23 abs. 1 satz 3 
mvg.eKd besteht (zu § 19 betrvg vgl. bag, 
beschluss vom 13. november 1991 – 7 abr 8/91; bag, 
beschluss vom 16. november 2005 – 7 abr 11/05), 
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kann dahinstehen; für ein anfechtungsrecht der 
dienststellenleitung fehlt es an einer planwidrigen 
regelungslücke, die meinungsbildung in der 
mitarbeitervertretung ist dem einfluss der dienst-
stellenleitung regelmäßig entzogen. soweit als 
Folge eines beschlusses der mitarbeitervertretung 
im rechtsverhältnis zur dienststellenleitung 
klärungsbedürftige Fragen auftreten, können diese 
einer kirchengerichtlichen Klärung zugeführt 
werden.

2. der Hilfsantrag ist zulässig, er konnte auch im 
Wege einer antragserweiterung in der beschwerde-
instanz anhängig gemacht werden. nach §§ 63  
abs. 7 mvg.eKd, 87 abs. 2 satz 3 2. Halbsatz, 81 abs. 
3 satz 1 arbgg können anträge geändert oder 
erweitert werden, soweit die beteiligten zustim-
men oder das gericht Änderungen für sachdienlich 
hält. der Hilfsantrag ist vorliegend sachdienlich, 
weil er die zwischen den beteiligten klärungsbe-
dürftige rechtsfrage, ob Herr d im Fall der verhin-
derung der vorsitzenden die mitarbeitervertretung 
im verhältnis zur dienststellenleitung wirksam 
vertreten kann, einer entscheidung zuführt.

3. der antrag ist unbegründet. 
a) nach § 1 abs. 2 der rechtsverordnung vom 13. 

dezember 2013 muss der oder die vorsitzende der 
mitarbeitervertretung (§ 23 mvg.eKd) mitglied 
einer Kirche nach absatz 1 sein. dies gilt auch, 
wenn von der grundsätzlichen Festlegung des § 1 
abs. 1 der rechtsverordnung, wonach mitglieder der 
mitarbeitervertretung mitglied einer gliedkirche 
sein müssen, abgewichen werden darf. der 
Wortlaut der norm ist eindeutig. nur der oder die 
vorsitzende der mitarbeitervertretung werden 
genannt.

b) Für ein weitergehendes verständnis der 
norm, dass auch der oder die stellvertretende bzw. 
weitere von der mitarbeitervertretung nach § 23 
abs. 1 satz 3 mvg.eKd benannte mitglieder der 
mitarbeitervertretung mitglied einer gliedkirche 
sein müssen, wenn von der Festlegung des § 1 abs. 1 
der rechtsverordnung abgewichen werden darf, 
gibt es keinen ansatzpunkt. der oder die vorsit-
zende der mitarbeitervertretung bleibt auch bei 
urlaub oder krankheitsbedingter abwesenheit im 
amt, sodass die vorgabe des § 1 abs. 2 der rechts-
verordnung vom 13. dezember 2013 auch bei 
verhinderung erfüllt ist.

c) soweit die antragstellerin die auffassung 
vertritt, die mitgliedschaft in einer gliedkirche 
müsse jederzeit in der Funktion des vorsitzes und 
nicht nur in der person der oder des jeweiligen 
vorsitzenden gewahrt sein, ist ihr nicht zu folgen. 
diese auffassung widerspricht nicht nur dem 
eindeutigen Wortlaut der rechtsverordnung; dieser 

ist auch im Übrigen nicht zu entnehmen, dass 
mitglieder der mitarbeitervertretung, die nicht 
mitglied einer gliedkirche sind, aber aufgrund 
ausnahmegenehmigung gewählt werden konnten, 
in ihrer amtsausübung so beschnitten sein sollen, 
dass gegenüber der dienststellenleitung eine 
wirksame vertretung der mitarbeitervertretung 
bzw. Wahrnehmung von aufgaben nicht möglich 
ist. dies bedeutete eine dauerhafte beschränkung 
von rechten der mitarbeitervertretung, ein solches 
verständnis der rechtsverordnung ist fernliegend. 
gegen die von der dienststellenleitung vertretene 
auffassung spricht schließlich, dass § 23 abs. 1 
mvg.eKd ausdrücklich zwischen ›dem vorsitz‹ und 
›der oder die vorsitzende‹ unterscheidet. Hätte der 
verordnungsgeber ein vergleichbares verständnis 
von § 1 abs. 2 der rechtsverordnung gehabt, hätte er 
es vor diesem Hintergrund deutlich zum ausdruck 
bringen müssen. daran fehlt es.

iii. (…)

Eingruppierung Archivpflegerin, 
Zustimmungsersetzung 

1. Maßgeblich für die Eingruppierung sind regelmäßig  
die Anforderungen der Vergütungsordnung und nicht die 
arbeitsvertraglichen Regelungen. 

2. Will die Dienststelle in einem kirchlichen Verfahren errei-
chen, dass die Zustimmung der Mitarbeitervertretung zu 
einer Eingruppierung ersetzt wird, so hat sie darzulegen, 
dass die Tätigkeit des Arbeitnehmers den tariflichen  
Vorgaben der von der Arbeitgeberin für richtig gehaltenen 
Gruppe entspricht. 

3. Wenn die beibringungsbelastete Dienststelle entgegen 
einer Auflage des Gerichts zu diesen Tatsachen keine Anga-
ben macht, so braucht auch das Gericht den Sachverhalt 
zu bestimmten Tatsachen nicht weiter von Amts wegen 
auszuforschen.

(nichtamtliche Leitsätze) 
Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland, Senate für mitarbeiterver-
tretungsrechtliche Streitigkeiten, Beschluss vom 08. September 2014, Az.: I-0124/V49-13

L e i t s ä t z e

Sachverhalt:
die beteiligten, die dienststelle und die bei ihr 

gebildete mitarbeitervertretung, streiten über die 
eingruppierung einer mitarbeiterin für die stelle 
einer archivpflegerin. die dienststelle verlangt die 
zustimmung der mitarbeitervertretung zur 
eingruppierung dieser mitarbeiterin zu ersetzen. 
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einen verstoß gegen eine vertragsbestimmung im 
sinne des § 41 abs. 1 buchstabe a) mvg.eKd. 

im einzelnen gilt Folgendes:
aa) maßgeblich für die eingruppierung von Frau 

C sind die anforderungen der vergütungsordnung 
und nicht die arbeitsvertraglichen regelungen, die 
ihrer tätigkeit zugrunde liegen. 

bei der eingruppierung handelt es sich um die 
rechtliche beurteilung der Frage, welche entgelt-
gruppe nach der anzuwendenden vergütungsord-
nung für die arbeitnehmerin zutrifft. durch die 
mitbestimmung sollen möglichst zutreffende 
eingruppierungsergebnisse und damit innerbe-
triebliche lohngerechtigkeit sowie transparenz der 
vergütungspraxis erzielt werden (Fitting, betrvg,  
§ 99 rn. 79). ausgangspunkt kann deshalb nicht 
sein, was im arbeitsvertrag oder der stellenaus-
schreibung als eingruppierung vorgesehen ist, 
sondern ob durch die tätigkeit und ihre anforde-
rungen sowie ggf. weitere merkmale die vorausset-
zungen einer vergütungsgruppe erfüllt werden. 
maßgeblich ist allein die Frage, ob die anforderun-
gen einer vergütungsgruppe erfüllt sind. die 
angabe einer vergütungsgruppe im arbeitsvertrag 
hat bei anwendbarkeit einer vergütungsordnung 
regelmäßig keine bedeutung für den vergütungs-
anspruch (erfurter Kommentar zum arbeitsrecht/
Koch, § 60 rn. 31 arbgg). dieses lässt sich auch 
nicht dadurch umgehen, dass das direktionsrecht 
der dienststellenleitung auf tätigkeiten beschränkt 
wird, die der vergütungsgruppe entsprechen. 
maßgeblich für die arbeitspflicht ist der verein-
barte arbeitsplatz. Werden auf diesem vereinbar-
ten arbeitsplatz die merkmale einer höheren 
vergütungsgruppe erfüllt, ist nicht der einsatz auf 
dem arbeitsplatz, der ja gerade vereinbart wurde, 
vertragswidrig. vielmehr ist die vergütung 
entsprechend anzupassen. 

bb) es ist nicht ersichtlich, welche eingruppie-
rung sich aus dem arbeitsplatz, den Frau C ein-
nimmt, ergibt. die tätigkeiten nebst arbeitszeitan-
teilen, die Frau C tatsächlich ausübt, sind von den 
beteiligten nicht vorgetragen worden. eine 
stellenbeschreibung fehlt. das gericht ist demge-
mäß nicht in der lage, rechtlich zu prüfen, welcher 
vergütungsgruppe Frau C zuzuordnen ist. dabei 
handelt es sich um einen akt der rechtsanwen-
dung, bei dem geprüft wird, ob die tatsächlichen 
gegebenheiten die rechtlichen voraussetzungen 
einer vergütungsgruppe erfüllen. erforderlich ist 
deshalb die genaue Kenntnis der auszuübenden 
tätigkeit sowie der damit zusammenhängenden 
entscheidungsbefugnisse, verantwortlichkeiten 
und erforderlichen Qualifikation. Weder im 
beteiligungsverfahren mit der mitarbeiterver- 

nach ausscheiden des bisherigen stelleninhabers, 
wurde die stelle eines/einer ›archivpflegers/
archivpflegerin‹ ausgeschrieben. diese ausschrei-
bung sah eine vergütung nach entgeltgruppe 9 vor. 
im stellenplan 2012 und 2013 war die stelle mit der 
entgeltgruppe 11 aufgeführt. auch der bisherige 
stelleninhaber war in die entgeltgruppe 11 eingrup-
piert gewesen.

im august 2012 beantragte die dienststelle bei 
der mitarbeitervertretung die zustimmung zur 
einstellung der mitarbeiterin C und die eingruppie-
rung in die entgeltgruppe 9. die mitarbeitervertre-
tung verweigerte die zustimmung. die dienststelle 
beantragte daraufhin die ersetzung der zustim-
mung. sie hat die auffassung vertreten, die 
tätigkeit der archivpflegerin hebe sich weder durch 
besondere schwierigkeit noch bedeutung aus der 
entgeltgruppe heraus. die tätigkeit sei durch 
unterordnung unter die in der dienststelle angesie-
delte Fachaufsicht sowie unter die durch den leiter 
der dienststelle ausgeübte dienstaufsicht gekenn-
zeichnet. die mitarbeitervertretung vertritt dem 
entgegen die auffassung, dass es ohne stellen- oder 
tätigkeitsbeschreibung nicht möglich sei, die 
zutreffende eingruppierung der archivpflegerin zu 
überprüfen. eine solche stellen – oder tätigkeitsbe-
schreibung hätte von der dienststellenleitung 
bereits bei der beteiligung der mitarbeitervertre-
tung vorgelegt werden müssen.

die schlichtungsstelle hat dem antrag der 
dienstselle entsprochen. der Kirchengerichtshof 
hat nun auf die beschwerde der mitarbeitervertre-
tung hin den beschluss der schlichtungsstelle 
abgeändert und den antrag der dienststelle auf 
zustimmungsersetzung zurückgewiesen.

 
Aus den Gründen:

ii. die beschwerde ist zulässig und begründet. 
1. (…)
2. (…)
a) (…)
b) (…) die zustimmung der mitarbeitervertre-

tung zur eingruppierung von Frau C in die entgelt-
gruppe 9 ist nicht zu ersetzen. die eingruppierung 
von Frau C richtet sich nach den anforderungen der 
vergütungsordnung und nicht nach den ihrer 
tätigkeit zugrundeliegenden arbeitsvertraglichen 
regelungen. der arbeitsplatz von Frau C und die 
auf ihm zu erfüllenden anforderungen sind nicht 
in einem solchen maße bekannt, dass eine eingrup-
pierungsentscheidung möglich wäre. das geht 
zulasten der dienststellenleitung. es ist nämlich 
davon auszugehen, dass die von ihr beabsichtigte 
eingruppierung nicht der zutreffenden vergü-
tungsgruppe entspricht. dabei handelt es sich um 
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tretung noch im kirchengerichtlichen verfahren 
sind die dazu erforderlichen angaben gemacht 
worden. vielmehr ist nur allgemein darauf  
hingewiesen worden, dass entscheidungsbefugnis 
und verantwortung bei der übergeordneten 
behörde liegen. ohne Kenntnis der einzelnen 
tätigkeiten, der damit zusammenhängenden 
entscheidungsbefugnisse und verantwortlichkei-
ten sowie der erforderlichen Qualifikation ist keine 
entscheidung über die zutreffende eingruppierung 
möglich. 

cc) das Fehlen ausreichender tatsächlicher 
anhaltspunkte für eine eingruppierung von Frau C 
geht zulasten der dienststellenleitung. diese trägt 
die beibringungslast für diese tatsachen. 

im arbeitsgerichtlichen beschlussverfahren, 
nach dessen verfahrensregeln sich das kirchenge-
richtliche verfahren in mitarbeitervertretungssa-
chen nach § 62 mvg.eKd richtet, wenn – wie 
vorliegend – keine kirchengesetzliche regelung 
besteht, ist der sachverhalt von amts wegen zu 
erforschen. das bedeutet, dass das gericht die für 
die entscheidung notwendige tatsachengrundlage 
dadurch beschaffen kann, dass es selbst tatsachen 
in den prozess einführt. das gericht kann seiner 
verpflichtung auch dadurch genügen, dass es die 
beteiligten auffordert, weitere tatsachen vorzutra-
gen (schwab/Weth/Weth, arbgg, § 83 rn. 5). Fordert 
das gericht eine beteiligte, die die beibringungslast 
trägt, dazu auf, weitere tatsachen vorzutragen, und 
folgt die beteiligte dieser aufforderung nicht, endet 
die aufklärungspflicht des gerichts (schwab/Weth/
Weth, arbgg, 83 rn. 6). 

diese voraussetzungen sind erfüllt. die dienst-
stellenleitung trägt die beibringungslast für die 
tatsachen, aus denen sich die eingruppierung in 
die entgeltgruppe 9 ergeben soll. die dienststellen-
leitung will in dem kirchengerichtlichen verfahren 
erreichen, dass die fehlende zustimmung der 
mitarbeitervertretung zu der eingruppierung 
ersetzt wird. in einer derartigen Konstellation hat 
die arbeitgeberin darzulegen, dass die tätigkeit der 
arbeitnehmerin den tariflichen vorgaben der von 
der arbeitgeberin für richtig gehaltenen gruppe 
entspricht (landesarbeitsgericht rheinland-pfalz, 
beschluss vom 6. Juni 2002, 6 tabv 112/02, Juris). 

der Kirchengerichtshof der eKd brauchte den 
sachverhalt nicht von amts wegen weiter auszu-
forschen, insbesondere keine stellenbeschreibung 
für den arbeitsplatz von Frau C – etwa durch einen 
sachverständigen oder eine sachverständige 
– anfertigen zu lassen. die dienststellenleitung ist 
nämlich bereits erstinstanzlich durch beschluss 
vom 27. Juni 2013 aufgefordert worden, ›im einzel-
nen unter beweisantritt darzulegen:

1) …
2) tätigkeit mit jeweiligen prozentanteilen  

ihrer Qualifizierung entsprechend den Fallgruppen 
25 bis 27.‹

dieser auflage ist die dienststellenleitung nicht 
nachgekommen, sondern hat mit schriftsatz vom 
26. Juli 2013 gerade nicht die einzelnen tätigkeiten 
von Frau C mitgeteilt. es fehlte damit nach wie vor 
die grundlage für eine beurteilung der zutreffen-
den eingruppierung der arbeitnehmerin. der 
dienststellenleitung war vom Kirchengerichtshof 
der eKd keine neue Frist für einen ergänzenden 
vortrag zu setzen, weil die beschwerdebegründung 
vom 20. Januar 2014 auf bl. 5 ausdrücklich darauf 
hinwies, dass es an einem entsprechenden vortrag 
der dienststellenleitung, der eine eingruppierung 
überhaupt erst ermöglichte, fehlt. 

Weil es im vorliegenden verfahren eine aus-
drückliche auflage des erstinstanzlichen gerichts 
gab, die tätigkeiten der arbeitnehmerin genauer 
vorzutragen, kann dahingestellt bleiben, ob nicht 
die vorlage einer für die eingruppierung geeigne-
ten stellenbeschreibung teil der beibringungslast 
der antragstellerin für jedes eingruppierungsver-
fahren mit der mitarbeitervertretung oder vor dem 
Kirchengericht ist.

dd) die mitarbeitervertretung konnte der von 
der dienststellenleitung beabsichtigten eingrup-
pierung nach § 41 abs. 1 buchstabe a) mvg.eKd die 
zustimmung verweigern, weil diese eingruppie-
rung gegen eine vertragsbestimmung im sinne der 
vorschrift verstieße. bei einer unzutreffenden 
eingruppierung handelt es sich um einen solchen 
verstoß gegen eine vertragsbestimmung, weil die 
anwendbare vergütungsordnung arbeitsvertraglich 
vereinbart ist (berliner Kommentar zum mvg.eKd/
brachmann, § 41 rn. 30). 

iii. (…)
iv. (…)
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Seminare
Mai bis Juni 2015

04.05.–08.05.

04.05.–08.05.
04.05.–08.05.

11.05.–13.05.
11.05.–13.05.
11.05.–13.05.

18.05.
18.05.–20.05.

18.05.–20.05.
18.05.–22.05.
18.05.–22.05.
18.05.–22.05.

19.05.
20.05.

20.05.–22.05.
20.05.–22.05.

01.06.–03.06.
01.06.–03.06.
01.06.–05.06.
01.06.–05.06.
01.06.–05.06.
08.06.–12.06.

10.06.–12.06.
10.06.–12.06.
10.06.–12.06.

15.06.
15.06.–17.06.
15.06.–17.06.

15.06.–19.06.
15.06.–19.06.
17.06.–19.06.

29.06.–30.06.
29.06.–03.07.
29.06.–03.07.
29.06.–03.07.

Einführung in das Arbeitsrecht  
Begründung des Arbeitsverhältnisses
MAV-Arbeit in der Altenpflege
Verhandlungsführung 1
Das ABC des Arbeits- und Sozialrechts
Einführung in die Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR)
Grundlagen der MAV-Arbeit
Mitarbeitergespräche
Einführung in die MAVO – Rechtsgrundlagen  
für Mitarbeiterverter/innen
MAVO – ganz konkret
MVG 2
Arbeitszeit 1
Rhetorik 2
Personalführung
Qualitätsmanagement
Souverän auftreten und verhandeln
Arbeitsrechtsaufbaukurs (AVR)
Arbeitsvertragsrichtlinien
Arbeitsrechtsgrundkurs (KAVO)
MVG 1
Grundlagenwissen Arbeitsrecht
Verhandlungsführung 2  
Einführung in das Arbeitsrecht II  
Inhalt des Arbeitsverhältnisses
Arbeitsrechtsgrundkurs (AVR)
Betriebsübergang und Betriebsänderung
Analyse wirtschaftlicher Daten
Kündigung
Was macht uns in der Arbeit krank?
Einführung in die MAVO –  
Rechtsgrundlagen für Mitarbeiterverter/innen
MVG 1
AVR-DD Einführung 
Die MAV gestalten:  
Leitung und Management in der MAV-Arbeit
Mitbestimmungsrechte – Schwerpunkte
Teilzeit > Befristung > geringfügige Beschäftigung
Mobbing
Gesundheitsschutz: Arbeitsbedingungen
in einer globalisierten Welt

Bielefeld,  
ver.di Das Bunte Haus
Goslar, dia e.V.
Goslar, dia e.V.
Bad Honnef, Kath.-Soziales Institut
Bad Honnef, Kath.-Soziales Institut
Bad Honnef, Kath.-Soziales Institut
Hannover, dia e.V.
Bad Honnef, Kath.-Soziales Institut

Bad Honnef, Kath.-Soziales Institut
Springe, dia e.V.
Springe, dia e.V.
Springe, dia e.V.
Hannover, dia e.V.
Hannover, dia e.V.
Bad Honnef, Kath.-Soziales Institut
Bad Honnef, Kath.-Soziales Institut
Bad Honnef, Kath.-Soziales Institut
Bad Honnef, Kath.-Soziales Institut
Bad Bevensen, dia e.V.
Bad Bevensen, dia e.V.
Bad Bevensen, dia e.V.
Bielefeld,  
ver.di Das Bunte Haus
Bad Honnef, Kath.-Soziales Institut
Bad Honnef, Kath.-Soziales Institut
Bad Honnef, Kath.-Soziales Institut
Bremen, dia e.V.
Bad Honnef, Kath.-Soziales Institut
Bad Honnef,  
Kath.-Soziales Institut
Eisenach, dia e.V.
Eisenach, dia e.V.
Bad Honnef,  
Kath.-Soziales Institut
Bad Honnef, Kath.-Soziales Institut
Springe, dia e.V.
Springe, dia e.V.
Springe, dia e.V.
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termin thema veranstaltungsort/veranstalter



Fachbuchratgeber
Für Mitarbeitervertretungen

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
es bestellen immer mehr MAVen ihre Fachliteratur bei uns. Warum? Wir bieten nur die  
Literatur an, die vornehmlich arbeitnehmerorientiert ist. Neben den hier vorgestellten besorgen 
wir natürlich auch alle anderen lieferbaren Titel und beraten bei der Auswahl. Ein Besuch auf 
unserer Homepage lohnt sich ebenso: www.kellnerverlag.de

k L A U S 
k E L L n E r

Nr. 032 > Baumann-Czichon  
> Gathmann > Germer
Mitarbeitervertretungsgesetz 
der Evangelischen Kirche  
in Deutschland (MVG-EKD) 
Der umfassende Kommentar für  
die Praxis der MAVen und Dienst-
stellenleitungen bei der EKD, deren 
Einrichtungen und vielen Landeskir-
chen. Mit Kommentar zur Wahlord-
nung und vielen Nebengesetzen. 
Unentbehrlich für jedes MAV-Mitglied 
und alle Personalverantwortlichen.
4. akt. Auflage 2013, 848 Seiten, Hardcover,
KellnerVerlag, inklusive Änderungen der
11. Synode 2013 als Beilage. 49,90 Euro.  
Auch als E-Book bei allen gängigen Portalen

Nr. 048 > Bueren
Weiteres Fehlen wird für  
Sie Folgen haben 
Die Arbeitgeber nennen es Fehlzeiten-
management und meinen damit die 
Senkung der Krankmeldungen. Wie 
das geschieht und wie sich Beschäf-
tigte sowie Interessenvertretungen 
gegen Kranken-Mobbing wehren 
können, wird in diesem gut lesbaren 
Buch dargestellt. 
2. Auflage, 160 Seiten, 
KellnerVerlag, 9,90 Euro

Nr. 100 > Kittner 
Arbeits- und  
Sozialordnung 2015 
Alle wichtigen Gesetze und  
Verordnungen, mit Einleitungen  
und Checklisten. 
40. Auflage 2015, 1824 Seiten, kartoniert,
Bund-Verlag, 28,00 Euro

Nr. 273 > Wolfgang Däubler 
Arbeitsrecht 
Der bewährte Ratgeber vermittelt  
für jeden Arbeitnehmer das nötige 
Rüstzeug, um ohne juristische 
Vorkenntnisse arbeitsrechtliche 
Probleme erkennen und einschätzen 
zu können. Die Schwerpunkte der  
10. Auflage sind Leiharbeit und 
Werkverträge, Arbeitnehmerdaten-
schutz, ›Entgrenzung‹ von Arbeit,  
das neue Mediationsgesetz. 
10. Auflage 2014, 600 Seiten, 
kartoniert, Bund-Verlag, 19,90 Euro

Nr. 313 > Esser > Wolmerath
Mobbing und psychische Gewalt 
Der Ratgeber für Betroffene und die 
Interessenvertretung. Zeigt Hand-
lungsmöglichkeiten zur Bewältigung 
der Situation und hilft bei Konflikten 
am Arbeitsplatz. 
9. Auflage 2015, 368 Seiten, 
kartoniert, Bund-Verlag, 19,90 Euro

Nr. 443 > Deppisch > Jung u. a. 
Tipps für neu- und wieder- 
gewählte MAV-Mitglieder 
Das Buch bietet viele Hinweise  
für die tägliche Arbeit in der MAV  
und im Umgang mit Dienststellen- 
leitungen. Handlich, verständlich  
und übersichtlich sowie mit der 
MVG-EKD-Novelle 2009.
3. Auflage 2014, 303 Seiten, 
Bund-Verlag, 24,90 Euro

b ü C h E r  f ü r  E I n E  g E r E C h t E  A r b E I t S W E L t 
Der BuchKellner, St.-Pauli-Deich 3, 28199 Bremen, Telefon 0421 · 7 78 66, Fax 0421 · 70 40 58, 
buchkellner@kellnerverlag.de, www.kellnerverlag.de

Nr. 527 > Zwosta > 
Schiering > Jacobowsky
Arbeitszeit – Arbeitszeitorgani- 
sation – Dienstplangestaltung
Von der Berechnung des Personal- 
bedarfs bis zur Jahresurlaubsplanung 
und Dienstplangestaltung werden 
wichtige Details erläutert. Die 
Beteiligungsmöglichkeiten der MAV 
werden ausführlich dargestellt. Mit 
Glossar und Stichwortverzeichnis. 
412 Seiten, Softover, 
KETTELER-Verlag, 34,90 Euro

Nr. 538 > Deppisch u. a.
Die Praxis der Mitarbeiter- 
vertretung von A bis Z 
Das Lexikon informiert über Aufgaben 
und Rechte der Interessenvertretung 
der Evangelischen Kirche. Im Vorder-
grund steht die Novellierung des 
Mitarbeitervertretungsgesetzes der 
Evangelischen Kirche (MVG-EKD). Neu 
ist die CD-ROM mit Arbeitshilfen zur 
Übernahme in die Textverarbeitung.
3. Auflage 2011, 656 Seiten, gebunden, 
Bund-Verlag, 49,90 Euro,
 4. Auflage, erscheint Juni 2015

Nr. 588 > Graue
Mutterschutzgesetz 
Der Basiskommentar erläutert  
das gesamte Mutterschutzrecht 
kompakt und gut verständlich. 
Gesetzgebung und Rechtsprechung, 
einschließlich der neuesten europa-
rechtlichen Vor gaben, sind bis 
einschließlich September 2009 
berücksichtigt.
2. Auflage 2010, 318 Seiten, Softcover, 
Bund-Verlag, 29,90 Euro



S O N D E R A U S G A B E

A+K-Sonderausgabe zur 11. und 12. Kasseler Fachtagung 2013.
Die kirchliche Vorstellung, sie könne unter Berufung auf ihre ver- 
fassungsrechtliche Stellung gewerkschaftliche Betätigung aus-
schließen, ist durch das Streik-Urteil des BAG vom 20. November 
2012 hinfällig geworden und die kirchlichen Angestellten fordern 
nun ebenfalls Arbeitnehmer-Grundrechte, wie sie für weltliche 
Arbeitnehmer selbstverständlich sind. Die Mitarbeitervertretun-
gen haben sich 2013 gleich zweimal versammelt, um über das 
Grundrecht auf Streik in der Kirche, eine rechtliche Beurteilung 
und die Folgen des BAG-Urteils zu diskutieren und damit neue 
Perspektiven für die Rechte von Angestellten in kirchlichen 
Betrieben zu entwickeln. Die Ergebnisse liegen nun in gebunde-
ner Form vor.

Dieser Sonderband enthält erstmalig die Fachbeiträge  
und Ergebnisse von zwei Kasseler 
Fachtagungen, der 11. Tagung  
aus dem Februar und der 12. Tagung  
aus dem November 2013, und  
hilft Mitarbeitervertretungen bei 
Handlungsfragen. 

oder Abgefahren?
Angekommen!

52 Seiten, DIN A4,  

geheftet, 10 Euro. 

Nur erhältlich 

auf Bestellung beim 

KellnerVerlag 

Enthalten sind  

Fachbeiträge von u. a.:

 prof. dr. Henner Wolter >  

 günter busch >  

 manfred Freyermuth >  

 prof. dr. Klaus dörre > 

 prof. dr. Franz segbers >  

 prof. dr. thomas dieterich > 

bernhard > 

baumann-Czichon > 

 ralf zimmermann > 

 taake behrends >  

 mira gathmann >  

 mario gembus >  

D i a k o n i s c h e
A r b e i t n e h m e r I n n e n
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